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Wien, 13. September 1985 

, '.,,'c .. ~. ::r .. 1 7. SEP. 1985 
.;.. ~ - . 

Der beiliegenden Stellungnahme des Hauptverbandes zu den oben 

angeführten Ministerialentwürfen liegen weitgehend die Stellungnahmen 

der Sozialversicherungsträger zugrunde. In diesen Stel~ungnahmen wird 

aber auch darauf hingewiesen, daß einige wichtige in der Vergangenheit 

dem Bundesministerium für soziale Verwaltung bereits unterbreitete Vor­

schläge zur Änderung des Allgemeinen Sozialversicherun$sgesetzes fehlen. 

Der Hauptverband schließt sich dem Wunsch der Versiche~gsträger nach 

Aufnahme auch dieser Änderungsvorschläge in die 41. ASVG-Novelle an. 

Die vorgelegte Stellungnahme des Hauptverbandes zur 41. Novelle zum ASVG 

umfaßt aus diesem Grund zwei Teile: 

- Der erste Teil enthält Ausführungen zu den iml Ministerial­

entwurf vorgeschlagenen Gesetzesänderungen (Wrißes 

• Papier) • 

./. 
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- Der zweite Teil faßt jene Änderungswünsche des Hauptver­

bandes und der Versicherungsträger zusammen, die über 

den vorliegenden Ministerialentwurf hinausgehen (gelbes 

Papier); soweit diese Änderungswünsche dem Bundesmini­

sterium für soziale Verwaltung noch nicht unterbreitet 

wurden, werden entsprechende Erläuterungen beigelegt. 

Der Präsident: 

Beilag~n 

i 
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T eil 1 

Stellungnahme des Hauptverbandes zum Ministerialentwurf der 

41. ASVG-Novelle 
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Zu Art. I, Z.l lit.b, Z.2 lit. a und c, z.4 bis 6, 8, 5, 

17, 20, 21, 31, Art. 11 Z.l und 5 und Art. IV Z.l lit.b 

- Sozialversicherungsschutz für Zeitsoldat1n (§ 5 Abs.l 

Z.ll, § 8 Abs.l Z.l lit.c, § 8 Abs.l Z.5, * 10 Abs.5, 

§ 12 Abs.4, § 14 Abs.l z.8, § 17 Abs.5 lit,d, § 36 Abs.l 

z.6, § 44 Abs.l Z.7, § 52 Abs.3, § 56a Abs.3, § 89a, § 122 

Abs.2 Z.2, § 143 Abs.l z.6 und § 227 Z.2 und 8): 

Die angeführten Änderungen haben das Ziel, Zeit­

soldaten, die am Ende ihrer Dienstverpflichtung ihr Recht 

auf "berufliche Bildung"(§§ 33 bzw. 41 Abs.4 des Wehrge­

setzes 1978) in Anspruch nehmen, im letzten Jahr ihres Wehr­

dienstes in der Kranken- und Pensionsversiqherung nach dem 

ASVG pflichtversichert sind (§ 17b Heeresg~bührengesetz). 
I 

In die Unfallversicherung soll der genannt~ Personenkreis 

nicht einbezogen werden, weil das Heeresversorgungsgesetz 

eine hinreichende Absicherung in dieser Hinsicht bietet. 

Um diesem Ziel Rechnung zu tragen, sollte § 5 Abs.l Z.ll 

deutlicher formuliert werden: In dieser ne1en Bestimmung 

sollte nach dem Wort Beschäftigung der Aus1ruck "(Ausbildung)" 

eingefügt werden. . 

Es ist auch denkbar, daß die berufliche Ausbildung von 

Zeitsoldaten an einer der in § 8 Abs.l Z.3 lit.h oder i ASVG 

genannten Bildungseinrichtungen~chulen, Hochschulen, Diplo­

matische Akademie) erfolgt~ Um den AusschlUß der Unfallver­

sicherungspflicht auch für solche Fälle zu gewährleisten, 

bedarf es einer E~gänzung des § 8 ASVG in der Richtung, daß 

Zeitsoldaten (§ 5 Abs.l Z.ll) von der Pflidhtversicherung 

(Teilversicherung in der Unfallversicherung) gemäß § 8 

Abs.l Z.3 lit.h und i ausgenommen bleiben. 

Im Ministerialentwurf wird übrigens vorgeschlagen, 

daß Zeitsoldaten in der Kranken- und Pensionsversicherung 

teilversichert sein sollten, soweit sie Anspruch auf be­

rufliche Bildung haben. Nach dieser Formulierung wären die 

Zeitsoldaten im letzten Jahr ihres Wehrdienstes schlechthin 

auf Grund des Anspruches auf berufliche Bildung versichert 
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- ist dies beabsichtigt oder sollen in Wirklichkeit vielleicht 

nur jene Zeitsoldaten in den genannten Versicherungszweigen 

teilversichert sein, die diese 'berufliche Bildung"tatsäch-

lich auch erhalten? Es ist anzunehmen, daß letzteres ge-

meint ist; ansonsten wären auch jene Zeitsoldaten in der 

Kranken- und Pensionsversicherung nach dem ~SVG teilversichert, 

die ihren Anspruch auf berufliche Bildung nicht realisieren 

~nd ihre Dienstzeit beim Bundesheer beenden). 

Auch die örtliche Zuständigkeit der Krankenversiche­

rungsträger sollte für diese neu vorgeschlagene Teilversiche­

rungsmöglichkeit geklärt werden. In den Erlauterungen zum 

Ministerialentwurf ist der Hinweis enthalten, daß sich die 

örtliche Zuständigkeit gemäß § 30 Abs.l ASVG nach dem Be-

schäftigungsort des Versicherten richtet. Der Begriff 

"Beschäftigungsort" ist in diesem Zusammenhang mißverständlich: 

Als dieser Ort könnte nämlich die Heeresdienst­

steIle, der der Zeitsoldat ja auch während er Inanspruch-

nahme beruflicher Bildung grundsätzlich hört, als auch 

der tatsächliche Beschäftigungsort (der weiteres ln 

einem anderen Bundesland liegen kann) angesehen werden. 
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Zu Art. I Z.2 lit.b, Z.3 lit.a und z.26 - U~fallversicherungs­

schutz für zusätzliche Interessenvertreter ~§ 8 Abs.l Z.3 lit.g, 

§ 10 Abs.2, § 74 Abs.3 Z.4): 

Die vorgeschlagene Ergänzung soll den Unfallversiche­

rungschutz nach § 8 Abs.l Z.3 lit.g ASVG auf Funktionäre von 

Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und Di~nstgeber, die 

keine gesetzlichen beruflichen Interessenve~tretungen sind, 

erweitern. 

Nach der vorgeschlagenen Formulierung wären alle 

Funktionäre von Berufsvereinigungen (gleich, welcher Art!) 

von Dienstnehmern oder Dienstgebern dieser Teilversicherung 

unterworfen. Allein die Erfassung aller für diese Teilver­

sicherung in Betracht kommenden Funktionäre erscheint - wie 

uns die Allgemeine Unfallversicherungsansta~t mitteilt - un­

durchführbar; es muß nach Meinung dieser Anstalt auch damit 

gerechnet werden, daß viele Betroffene die vorgeschlagene Teil­

versicherung nicht wünschen. 

Die Allgemeine Unfallversicherungsans~alt hat uns 
I 

hiezu die in der Folge wiedergegebenen AUSfürrungen über-

mittelt: 

Als den Anlaßfällen voll entsprechende Lösung käme die namentliche 

Nennung des ÖGB und der ihm angeschlossenen Gewerkschaften (wie 

im § 421 Abs 1, 3 und 5) in Betracht; in Verbindung damit könnte 

in den Erläuterungen zum Ausdruck gebracht werden, daß anderen 

repräsentativen Berufsvereinigungen (insbesondere der Dienstgeber) 

die Anregung auf Einbeziehung ihrer ehrenamtlich tätigen Funktionäre 

anheimgestellt ist. Sollten gegen diese Lösumg selbst dann noch 

Bedenken etwa unter dem Aspekt des Glechheitsgebotes bestehen, 

läge als nächst präzise Lösung eine Abgrenzung des in Betracht 

kommenden Versichertenkreises durch Verwendung des Begriffes der 

"kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung" . (wie im § 386 Abs 1 

Z 3) auf der Hand. Die funktionale Objektivität einer solchen 

Eingrenzung ergibt sich nicht zuletzt aus § 4 des Arbeits­

verfassungsgesetzes. 
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Die bloße Einfügung des Begriffes der Berufsvereinigungen (auch 

kollektivvertrags fähiger Berufsverei~igungen oder namentlich des 

ÖGB) harmoniert nicht mit dem übrigen Text des § 8 Abs 1 Z 3 

lit g: die Wortfolge "aufgrund der diese Vertretung regelnden 

Vorschriften" paßt nur auf die gesetzlichen beru~lichen Vertretungen i 

im Hinblick auf die Einbeziehung der Funktionäre von (kollektiv­

vertragsfähigen) Berufsvereinigungen/des ÖGB müß-qe diese Wort-

folge durch den Ausdruck "bzw aufgrund des Statuts der Berufs­

vereinigung/des ÖGB ... " ergänzt werden. 

Der bisherigen Regelung scheint die Systematik zu,grundezuliegen, 

daß in die Teilversicherung nach § 8 Abs 1 Z 3 lit g die Funktionäre 

jener gesetzlichen beruflichen Vertretungen einbeizogen sein sollen, 

deren Mitglieder in der gesetzliChen Unfallversicherung pflicht­

versichert sind. Dies legt im Hinblick auf die seither erfolgte 

Einbeziehung der freiberuflich tätigen ordentlichen Kammer­

angehörigen der Ärztekammer in die unfallverSiChefung und 

Pensionsversicherung (BGBI Nr 662/1978) die Aufna me der 

Ärztekarr~ern in den Kreis der im § 8 Abs 1 Z 3 li g genannten 

gesetzlichen beruflichen Vertretungen nahe. . . 
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Zu Art. I Z.13 lit.a und z.14 - Auskunftsptlicht der Kranken­

versicherungsträger über Meldedaten (§ 33 Abs.l und § 34 Abs.l) 

Bei diesem Änderungsvorschlag stimmen Gesetzestext und 

Erläuternde Bemerkungen nicht überein: Der Gesetzestext enthält 

die Bestimmung, daß dem Versicherten eine Ausfertigung der vor­

gemerkten Versicherungszeiten übermittelt ~erden soll, während 

die Erläuternden Bemerkungen von Versicherungszeiten und Bei­

tragsgrundlagen sprechen. Die Ubermittlung von EDV-Ausdrucken, 

die auch die Beitragsgrundlage enthalten, ~ird in der Praxis 

auf große SChwierigkeiten stoßen, weil bei bestimmten Dienst­

nehmern (nämlich jenen, die ihre Beiträge nach dem sogenannten 

"Lohnsummenverfahren" abrechnen) die Beitragsgrundlagen - also 

die Angaben über das gemeldete Entgelt - erst zu Beginn des 

jeweils nächsten Kalenderjahres beim Krank~nversicherungs­

träger bekanntwerden (der Dienstgeber hat Sine entsprechende 

Meldung nämlich nur einmal jährlich abzugeben). 

Richtigerweise ist der Begriff "Beitragsgrundlagen" 

~m Novellentext nicht mehr erwähnt; die Erläuternden Bemerkungen 

sollten an diesen Text angeglichen werden. 

Es ist aber auch noch folgendes zu bedenken: 

Ist der Versicherungsträger durch die Ve flichtung, e~ne Be­

stätigung nur während eines Zeitraumes von 'zwei Jahren aus­

stellen zu müssen, von der Bearbeitung aller weiterer Ersuchen 

um Ubermittlung von Versicherungsverläufen bzw. um Auskünfte 

befreit - würde er vielleicht sogar gegen das Gesetz verstoßen. 

wenn er solche zusätzliche Auskünfte gäbe? 
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Es sollte zumindest in den Erläuternden Bemerkungen 

dargestellt werden, daß die neugeschaffene Verpflichtung die 

Ausstellung anderer Bestätigungen und die Erteilung von Aus­

künften an die Versicherten nicht einschränkt~ 

Nochmals sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die 

vorgeschlagene Gesetzesformulierung zu § 34 A~s.l ASVG die Aus­

legung zuließe, daß die Krankenversicherungsträger den Versicher­

ten Angaben übermitteln müßten, die die Versi~herungsträger selbst 

von den Dienstgebern noch gar nicht bekommen haben (weil sie näm­

lich mit dem betreffenden Dienstgeber ein Abkommen über die Bei­

tragsabrechnung nach Lohnsummenverfahren geschlossen haben)l 

Es sollte daher unbedingt vermieden werden, eine dem 

§ 33 Abs.l ähnliche Meldeverpflichtung auch in § 34 Abs.l fest­

zulegen. 

Die Erfüllung der vorgesehenen Auskunftsverpflichtung 

wäre bei kleineren Versicherungsträgern (Betriebskrankenkassen) 

überdies nur mit Verzögerung möglich: Die Betriebskrankenkasse 

der Austria Tabakwerke AG hat darauf hingewie en, daß bei ihr 

ein EDV-Ausdruck der vorgemerkten Versicherun szeiten nur einmal 

im Monat möglich wäre und überdies eine unrat'onelle Programmie­

rung erforderlich machen würde. Sie schlägt v r, im Novellierungs­

vorschlag zu § 33 Abs.l im Halbsatz nach dem Strichpunkt zwischen 

den Worten "auch" und "eine" das Wort "allenfalls" einzufügen. 
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Zu Art. I Z.13 lit.b (§ 33 Abs.3 - neue 'egelung der 

Erfassung der LOhnstufeneinreihung für die Grundzählung) 

Der Hauptverband stimmt der vorgeschlagenen Rege­

lung/durch die die Dienstgeber und sonstigen meldepflich­

tigen Stellen zur Übermittlung der für die Grundzählung 

bedeutsamen Daten verpflichtet werden, grundsätzlich zu. 

Das bisherige Fehlen einer gesetzlichen Meldever­

pflichtung wurde von den Krankenversichenungsträgern in 

der Vergangenheit häufig bereits durch den Abschluß von 

Verträgen mit den Dienstgebern und daher durch vertrag­

liche Meldeverpflichtungen neutralisiert. 

Mehrere Gebietskrankenkassen haben in ihren Stellung­

nahmen allerdings zu bedenken gegeben, d~ß die (auch in den 

Erläuterungen zum Ministerialentwurf anerkannte) zusätz­

liche Belastung der Kassenverwaltungen sehr hoch sein wird. 

Wir zitieren hiezu aus der Stellungnahme der Steiermär­

kischen Gebietskrankenkasse: 

"Di e vor ge s chl agene Änderung muß w!. gen de s großen 
administrativen Aufwandes zu ihrer Durchführung 
abgelehnt werden. Es ist zu erwart n, daß keine 
brauchbareren Resultate erzielt we den können, 
da zu befürchten ist, daß die Dien tgeber die 
Ermi t t 1 ung der auf den Kalendert ag I entfall enden 
Teile der allgemeinen Beitragsgrunalagen zu 
wenig sorgfältig vornehmen werden (Aushilfs­
kräfte werden häufig dafür verwendet werden). 
Außerdem wäre unbedingt eine Strafbestimmung 
erforderlich, um den Dienstgeber wirksam 
zur Erfüllung dieser Verpflichtung zu verhalten, 
wobei die Bestrafung durch die Kra~kenversiche­
rungsträger erfolgen sollte und au~h die vor­
geschriebenen Beitragszuschläge de, Krankenver­
sicherungsträger als teilweiser Er~atz für den 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu~ließen 
sollten." 

Der Hauptverband ersucht, diesen Bedenken durch 

die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in § 113 ASVG 

Rechnung zu tragen. 
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Zu Art.I z.16 (§40 - Meldung der Zahlungsempfän$er) 

Die Neufassung der Meldeverpflichtung im Abs.2 läßt aufgrund 

der Erläuterungen zum Ministerialentwurf den Schluß zu, daß es sich 

um eine auf den Bereich der Pensionsversicherung beschränkte Ver­

schärfung handelt. Da diese Auswirkung offensichtlich nicht beab­

sichtigt wird, müßte in den Erläuterungen eine KlarsteIlung dahin­

gehend erfolgen, daß anstellte des Ausdruckes "Pensionsversiche­

rungsträger" der Ausdruck "Versicherungsträger" tritt. Im letzten 

Satz sollte es demnach statt "Pensionsfeststelllj.ngsverfahren" 

"Feststellungsverfahren" lauten. 
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Zu Art. I Z.18 lit.a, b, c und e - beitrags freie Entgeltbe­

standteile (§ 49 Abs.3sowie § 49 Abs.4): 

Zur Beitragsfreiheit der Kündigungsentschädigung: --------------------------------------------------

Durch die Anfügung der z.26 in § 49 Abs.3 soll die Kündigungsent­

schädigung (Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädi­

gung) nicht als sozial versicherungspflichtiges Entgelt gelten. Da­

zu wird folgendes festgestellt: 

o In der arbeitsrechtlichen Judikatur werden die Ansprüche des 

Dienstnehmers nach § 29 Abs.1 AngG bzw. 1162b A~GB als Schaden­

ersatzansprüche und nicht als Ansprüche auf Ent~elt angesehen. 

Zum Schaden, den ein Dienstnehmer dadurch erleidet, daß sein 

Dienstverhältnis nicht bis zur ordnungsgemäßen Lösung aufrecht­

geblieben ist, gehört jedoch nicht nur das entgangene Entgelt, 

sondern auch der mit diesem Entgelt verbundene Schutz der Sozial­

versicherung. 

o Derzeit besteht ln der Zeit, für die eine Kündigungsentschädigung 

zugesprochen wurde, eine Pflichtversicherung (Vollversicherung) 

nach dem ASVG. Während dieses Zeitraumes ruht gern. § 16 Abs.1 

lit.k A1VG der Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Wenn die Pflichtversicherung (Voll versicherung) nach dem ASVG 

durch die Kündigungsentschädigung nicht bewirkt wird, bestünde 

in dieser Zeit keine Krankenversicherung und diese Zeit gälte 

auch nicht als Beitragszeit der Pflichtversichenung in der Pen­

sionsversicherung. 

Die betroffenen Personen müßten die durch die 

Beitragsfreiheit der Kündigungsentschädigung entstehende 

~Lückerr in ihrem sozialversicherungsrechtlichen Schutz 

durch Selbst- bzw. Weiterversicherung überbrücken. 

Die in den Erläuterungen des Ministerialentwurfes (S. 19 

letzter Absatz) geschilderte Judikatur ist übrigens weder in der 

wissenschaftlichen Lehre noch in der Rechtsprechung unbestritten: 

Oberster Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof undl Oberlandesgericht 

Wien vertreten andere Ansichten (OGH: Entscheidungen vom 12.10.1982, 

4 Ob 119, 120/82 - ZAS 1983, S.116; 25.11. 1980, 4 Ob 115/80 -

ZAS 1983, S. 104; VwGH 28.5.1984, 82/08/0238 - Infas 1984, Ent­

scheidung S 63; OLG Wien 8.2.1984, 35 R 9/84 - !nfas 1984, Ent­

scheidung S 17). 

9/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 73

www.parlament.gv.at



Auch das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 

in seinem Erlaß vom 5.4.1984, Zl. 125.498/3-6/1983 die Beitrags­

freiheit der Kündigungsentschädigung lediglich für die Arbeits­

losenversicherung bejaht, für das Sozialversicherungsrecht ~n 

diesem Zusammenhang aber ausdrücklich auf § 11 Abs.l ASVG 

hingewiesen, nach welchem bei unterschiedlichem Ende des Be­

schäftigungsverhältnisses und des Entgeltanspruches die Pflicht­

versicherung (erst) mit dem Ende des Entgelta~spruches endet. 

Auch in der Literatur finden sich Anhaltspunkte für die Bei­

tragspflichtigkeit der Kündigungsentschädigung: Floretta, Ar­

beitsrecht I, 2. Aufl. S. 232. Selbst wenn man der Meinung wäre, 

daß die Kündigungsentschädigung arbeitsrechtlich ein Schaden­

ersatzanspruch sei, schließt dies sozialversioherungsrechtlich 

noch keineswegs aus, die Kündigungsentschädigung als Geldbe-

zug anzusehen, auf den der Dienstnehmer aus dem Dienstverhältnis 

Anspruch hat - Kündigungsentschädigungen gehören dann zum (bei­

tragspflichtigen) Entgelt nach § 49 Abs.l ASV9' 

Wegen der aufgezeigten negativen Folgen für die Versicher­

ten, aber auch wegen des zu erwartenden Beitragsentfalls) spricht 

sich der Hauptverband gegen die beabsichtigte Neuregelung aus. 

Einer der Anlässe für die vorgeschlagen~ Neuregelung dürften 

nach Ansicht des Hauptverbandes jene Fälle sein, in denen eine 

Kündigungsentschädigung (im arbeitsgerichtlich n Verfahren) rück­

wirkend zuerkannt wird und diese Kündigungsent chädigung dann 

Auswirkungen auf eine bereits zuerkannte Pension hat. Für diese 

Fälle hat der Hauptverband bereits mit seinem Schreiben vom 

29. März 1985, Zl. 15-42.01/85 Sd/Zp dem Bundesministerium für 

soziale Verwaltung den beiliegenden Novellierungsvorschlag (Ent­

wurf: 21. Februar 1985) unterbreitet. Dieser Entwurf sieht vor, 

daß in Anlehnung an die bereits für Hausbesorger geltende Sonder­

regelung § 253 Abs.l ASVG dahingehend geändert werden soll, daß 

eine Pflichtversicherung auf Grund eines am Stibhtag bereits be­

endeten BeSchäftigungsverhältnisses, aus dem noch ein Anspruch 

auf Kündigungsentschädigung zusteht, außer Betracht zu bleiben 
hat. 

Um diese Fälle zu bereinigen, ist es nicht notwendig, 

die Kündigungsentschädigung generell für beitrafsfrei zu erklären; 

lediglich § 253 Abs.l ASVG und die entsprechend,n ~allelbestimmun­
gen (z.B. § 276 Abs.l ASVG) müßten geändert werden. 
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Abgesehen von den oben genannten Konsequenzen hieße die 

Verwirklichung des vorliegenden Änderungsvors~hlages, daß ein 

Dienstnehmer im Fall einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-

heit für jenen Zeitraum, für den nach § 8 AngG bzw. nach § 2 

EFZG Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestünde (wenn dieser 

Zeitraum wenigstens zum Teil in die Zeit)für die auch Kündigungs­

entschädigung bezahlt wird, fällt) r sowohl einen Geldbezug als 

auch das volle Krankengeld erhält, -Wenn die Kündigungsentschädi­

gung kein Geldbezug, sondern ein Schadenersatzanspruch sein soll, 

dann würde sie konsequenterweise auch kein Ru~en des Krankengeldes 

mehr bewirken. Es käme somit zu sozialpOlitisch ungerechtfertigten 

Doppelbezügen '(genau ein solcher Doppelbezug wurde durch die neu 

geschaffene lit.k in § 16 AIVG durch die Änderung des AIVG vom 

29. 11. 1983, BGBl. Nr. 594/1983 verhinde'rt.). 

Es besteht die Gefahr, daß die vorgesch~agene Änderung 

in Zukunft in spürbarem Umfang eCn Instrument zur "Einsp __ arung" 

von Sozialversicherungsbeiträgen wird: Die unzeitgemäße L5sung 

von Arbeitsverhältnissen mit den daraus resultierenden Kündi­

gungsentschädigungen k5nnte zunehmen. Daraus wären wesentliche 

Beitragsverluste zu erwarten. 

Wenn Kündigungsentschädigungen schon be~tragsfrei se1n 

sollen, wäre es zumindest notwendig, § 143 Abs.l so zu modifi­

zieren, daß der Bezug von Kündigungsentschädigung einen Ruhens­

grund für den Kr~nkengeldanspruch bildet. Auch beim Bezug von 

Wochengeld käme es zu Doppelbezügen, wenn in § 166 Abs.l Z.2 

nicht ausdrücklich auf die künftig geplante Gesetzesänderung 

Bedacht genommen würde. 
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Ceuclzeolcxl in der" fo'u6/l11Ilß 

dei' h 0, 11 0 ve 11 c 

o ~~ 5] ~_b LI ,1 J Cl LI L e l : 

(t) Anspruch auf Alterspension hat der Vel'­
., i ,: 1I e r L e n Cl c h Voll e 11 dun g cl e 11 6 5. Leb e n s j a h res • 
d i ,: Versicherte nClch Vollendung des 60. Lebens-
,) 11 11 r e o. ~I e II n d i c W Ll r L e z e i t e r füll t (§ 2 3 6) und 
,)t:C (tlie) Versichcl'te am stichtna (§ 223 Abs. 2) 
\: e cl e r i n der Pe n s ion s ver s ich e run ß n n c h die 6 ein 
lJt111 LI t! {j g es e t z no c h na c h deIn Ge \I erb 1 ich e n So Z i a1-
'it!(:JlcllerunßsßeseLz noch nach de~ Dauern-Sozinl­
\' ~ r:l i c 11 e l' LI 11 ß S ß es c t z P f 1 i C 1I t ver 8 ich e r t ist i ein e 
1'J'lichtversicherunß nuf Grund einer ßeschüfti-
i' lIll g als /l u U (l be s 0 r ger i In si n ne d e 6 lIau 8 b e SOl' ge1'­
/it;:;cLzcu hut Idehei' uuße.' Bet.racht zu bleiben. 

. ,.: ~. lll~ ~~I--'~ßi. 

111. Novt!lle zum ASVG 
Entwurf: 21. Februar 1985 

i\ n deI' 11 1\ ß 0 v 0 I' B C h 1 a H 

§ 253 Abu.l hat zu llluten: 

( I) A n 6 p r II c hau f Alt. e r s p e n s ion h a L der Ver 5 i c I je -

te nach Vo.llendunß des 65. Leuensjahl'es. die Ver-­
sicherte nnch Vollellduilg des 60. Lebensjuhren. \.Iellll 

die Wartezeit erfüllt (~ 236) und der (die) Ver­
sicherte um Stichtuß (§ 223 Abs. 2) weder in der 
Penslonsversicherunß nach dieselll UundesgcseLz noell 
nach dem Oe\Jerblichen SozinlversicherungseeseLz noch 
nach dem Dauern-Sozilllvcr'sicllcrullßsgescLz pflichLvc/'­
sichert ist; eine Pflicht.vcrsicherulll~ nuf Grund eillu' 
Des c h Li f t i gun g n 1 s /la u s l.l e s 0 r ß e I' i 11\ S i n 11 e des 11 n u 5 h e -
sOI'{~erßesetzes und eine PfliclltverBichcrung nuf Grulil 

ci nc n nm S t ich t n ß be r eiL s be eil d e t enD es c h Li f t i g U 11 g 5 -=-­
ve rh i3:1 t n i" s ses, wen n die s e a J f g r ~ n d - ein -e sAn s p r u ehe s a 11 f' 

KUndi ~n sentschädi un (oder Insolvenz-Ausfalleld an­
stelle einer KUndigungsentschädißung beruht, der erst 
nach der Zuerkennung der Pension gerichtlich festgestelJl 
wur de_, haben hiebei außer Betracht zu bleiben . 

l-2~:i:l A~.lASV-G s-ie-ht uls besondere Ansp~uchBvoralls6etzung fUr die Alterspension vor, daß alTI Stich'­
,,'~ tL"ille Pflichtversicherung in der Pensionsversicherllng vorliegen darf; lediglicll eine Pflichtversiclre­
il j I~ t1 1 8 11 au ß L e s 0 r ger b lei b tau ß erD e t r ach t . 

I11 fällen. in denen erst nach erfolgter Pensionszuerkennung (z:R, durch eine Entscheidung des Arbeils­
.:"I'icllte~) Ilervorl{ommt. daß für einen Zeitraum nach dem Stieillag noch ein Anspruch auf KÜJldigungsent­

"i,i,digung (bzw. InsolvenzClusfullgeld anstelle einer Kündigungsentschüdigung)zl~ ~~echt besteht. wiinle d.it.:!..il~ 
,,<lIleIere Anspruchsvoruussetzung rUckwirkend wegfallen. 

Jlic!le LÖ~lIng ist unbefriedigend. 

D ,~r N 0 v e 1 1 i e I' U n g s vor s c h 1 a g. 8 i e h t d a her ein e Aus d e h nun g der der z e i t f Ur 11 u u s b e s 0 r ger 
.1 e:j I J tlll S !J e S 0 l' ß erg e :> e t z es be f:l t ehe nd e n Alls n fl h m e r e gel u n g v 0 I' • 

1m Sinne 
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Die Oberasterreichische Gebietskrankenkasse hat Be­

denken geäußert, daß auch die neue Rechtslage dazu benutzt 

werden kannte, die Beitragspflicht von Entgeltbestandteilen 

zu umgehen. Sie hat angeregt, den Wortlaut des § 49 Abs.3 Z.2 ASVG 

um folgende Passage zu ergänzen " ... und damit eine erhebliche 

Verschmutzung des Arbeitnehmers und seiner Kleidung abgegolten 

wird". 

Zur Ausnahme der Schmutzzulage aus der Beitragspflicht 

hat die Oberasterreichische Gebietskrankenkasse überdies ange­

merkt: 

"Die Ausnahme der Schmutzzulagen aus der Beitragspflicht 
hat ihre Begründung in den Verhältnissen nach 1945, als 
in den Betrieben sanitäre Anlagen kaum ~orhanden waren 
und die Ar bei t er ihr e Re i n i gun g tat säe hil ich auf ihr e K 0 s t e n 
zu Hause verrichteten. Damals war die Sichmutzzulage tat­
sächlich Auslagenersatz, während sie heute viel eher als 
Lohnbestandteil fungiert. Durchwegs fährt der Arbeiter 
bereits gebadet und gereinigt vom Betrieb weg nach Hause 
und es erwachsen ihm daher keine Kosten. Deswegen erscheint 
zum Beispiel die Schmutzzulage nach dem Kollektivvertrag 
für das Metallgewerbe und die Metallind strie schon als 
zum Verdienst geharend qualifiziert auf. Beim Arbeiter hat 
die Schmutzzulage deswegen schon lange Lohncharakter und 
es schien gerechtfertigt, dies auch in der beitragsrecht­
lichen Behandlung zu berücksichtigen. us dieser Sicht 
sollten und kannten die Schmutzzulagen .sowie die Gefahren­
und Erschwerniszulagen als zum Entgelt geharend geregelt 
werden." 

Wir regen auch an zu prüfen, ob der Hin.weis auf § 68 Abs.l 

und 4 des Einkommensteuergesetzes in § 49 Abs.3 Z.2 ASVG nicht 

präziser ge faßt werden sollte. Es ist denkbar, daß an einen Dienst­

nehmer mehrere Zulagen gewährt werden (Schmut zlzulage: S 3.000, --, 
I 

Erschwerniszulage: S 2.000,--, Gefahrenzulage:1 S 2.000,-- - ins-

gesamt also S 7.000,--). Gemäß § 68 Abs.l EStG gilt für diese 

Zulagen aber derzeit eln Freibetrag von S 5.070,-- monatlich. 

Ist in einem solchen Fall die Schmutz zulage zur Gänze beitrags frei 

oder sind die genannten Zulagen nur entsprechend dem Verhältnis 

des Freibetrages zur Zulagensumme beitragsfrei? 
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Der Hauptverband ersucht, diese Frage allenfalls 

unter Hinzuziehung von Vertretern des Bundesministeriums für 

Finanzen zu lösen. 

Der Hauptverband spricht sich dagege~ aus, Prämiennach­

lässe ohne jede Obergrenze von der Beitragspflicht auszunehmen. 

Das Fehlen einer solchen Obergrenze würde Umgehungsmöglichkeiten 

der Beitragspflicht eröffnen. 

wir halten die ständige Erweiterung ~es Kataloges bei­

tragsfreier Entgeltbestandteile auch verfass~ngsrechtlich für 

bedenklich: Der Hauptverband sieht keine sac~liche Rechtferti­

gung,Prämiennachlässe, Freitabak, Freimilch Oder den Haustrunk 

im Brauereigewerbe beitrags frei zu stellen, !egünstigungen 

aus der Abgabe von Freiflugscheinen durch 

Luftverkehrsunternehmungen aber nicht. Sollt~ die Aufzählung 

beitragsfreier Entgeltbestandteile noch erwe~tert werden, steht 

zu befürchten, daß diese AUfzählung in nicht allzu ferner Zu­

kunft als verfassungswidrig erkannt wird. 

Die vorgeschlagene Modifikation wird nach Ansicht des Haupt­

verbandes an der bestehenden Rechtslage nichts ä~dern; es wird le­

diglich eine Anpassung an die geänderte Z.l des § 49 Abs.3 vorge-

nommen. 

Faktisch handelt es sich aber hier doch um elne nicht un­

erhebliche Erweiterung der Möglichkeiten für die IBeitragsfreiheit 

von Werkzeuggeldern. 

Es sollte daher überlegt werden, ob nicht elne ausdrück­

liche Einschränkung auf die tatsächlich entstandenen Kosten vorzu­

ziehen wäre. § 49 Abs.3 z.6 sollte wie folgt lauten: 

"6. Werkzeuggelder, wenn sie auf Grund von, in Z.l lit.a 
bis c angeführten Regelungen gezahlt wer~en, soweit sie 
die tatsächlichen Aufwendungen für die A schaffung und 
Instandhaltung des für die berufliche Arbeit erforder­
lichen Werkzeugs nicht übersteigen;" 
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Die vorgeschlagene Fassung enthält lediglich eine An­

passung des bisherigen Textes an den neugefaßten § 49 Abs.3 

Z.l ASVG. Dies erscheint nicht ausreichend. Es müßte vielmehr 

- zumal gerade jetzt ein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof 

über diese Bestimmung anhängig ist - getrachtet werden, zumin­

dest den nach Ansicht des Hauptverbandes sChwerwiegendsten ver­

fassungsrechtlichen Anfechtungsgrund, nämlich die bisher über­

haupt nicht determinierte Feststellungsmöglic~keit des Haupt­

verbandes,genauer zu umschreiben. 

Der Verfassungsgerichtshof hatte sich Zwar bereits einmal 

mit § 49 Abs.4 ASVG zu beschäftigen (Erkenntnis vom 16. Juni 1962, 

G 15/61; vgl. Soziale Sicherheit 1962, S. 394~.und hielt damals 

diese Bestimmung für verfassungskonform; ange~~chts der seither 

erfolgten Entwicklung der Rechtsprechung zur Normdetermination 

befürchtet der Hauptverband allerdings, daß der Verfassungsge­

richtshof von seiner älteren Rechtsprechung abgeht u~d zumindest Teile 

des § 49 Abs.4 als verfassungswidrig aufhebt. i 
I 

Im Zusammenhang mit Betriebvereinbarjngen sowie solchen 

Vereinbarungen, die bei Fehlen von Normen der kollektiven Rechts­

gestaltung zwischen einem einzelnen Dienstgeber einer kollektiv­

vertragsfähigen Körperschaft der Dienstnehmer abgeschlossen wur­

den, sollte der Hauptverband die Möglichkeit haben, Feststellun­

gen zu treffen, die gewissermaßen eine "RahIllienverordnung" dar­

stellen; es wäre unpraktisch, wenn der Hauptverband für einzel­

ne Betriebsvereinbarungen bzw. für Vereinbarungen mit einzel-

nen Dienstgebern jeweils separate Feststellu~gen treffen 
I 

Der Hauptverband regt daher an, in die Regie~ungsvorlage 
I 

genden Wortlaut des § 49 Abs.4 aufzunehmen: : 

müßte. 

fol-
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(4) Der Hauptverband kann, wenn dies zur Wahrung einer ein­

heitlichen, dem Gesetz entsprechenden Beurteilung der Bei­

tragspflicht bzw. Beitragsfreiheit von BezUgen erforderlich 

erscheint, nach Anh6rung der Interessenvertretungen der 

Dienstnehmer und Dienstgeber feststellen, ob und inwieweit 

Bezüge, die in den im Abs.3 Z.l lit.a bis c angeführten Rege­

lungen vorgesehen und als Bezüge im Sinne des Abs.3 Z.l, 2, 6 

und 11 anzusehen sind, nicht als Entgelt im Sinne der Abs.l 

und 3 gelten. In der Feststellung muß auch das Ausmaß (H6chst­

ausmaß) der Bezüge bzw. Bezugsteile angegeb~n sein, die als 

nicht zum Entgelt im Sinne der Abs.l und 3 geh6rend gelten. 

Derartige Feststellungen sind in der Fachzeitschrift "Soziale 

Sicherheit" zu verlautbaren und für alle Sozialversicherungs­

träger und Beh6rden verbindlich. Die Festst~llungen können rück­

wirkend ab dem Wirksamkeitsbeginn der zugrupdeliegenden Rege­

lungen im Sinne des Abs.3 Z.l lit.a bs c vorgenommen werden. 
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Zu Art. I Z.22 - Fälligkeit von Beiträgen bei ~eitragsvorschreibung 

(§ 58 Abs.l, 2 und 3): 

Die neuerliche Diskussion dieser Bestimmungen mit den 

Krankenversicherungsträgern hat ergeben, daß die vorgeschlagene 

Fassung noch nicht ausreichend praxisgerecht i~t: Es sind 

Unklarheiten beim Beginn der Verjährungsfristeri zu befürchten. 

Statt der 1m Ministerialentwurf enthaltenen Fassung wird 

folgender Text des § 58 Abs.l vorgeschlagen: 

"§ 58. (1) Die allgemeinen Beiträge sind am letzten 
Tage des Kalendermonates fällig, in den das Ende des 
Beitragszeitraumes fällt, sofern die Beit~äge nicht 
gemäß Abs.3 vom Träger der Krankenversicherung dem 
Beitragsschuldner vorgeschrieben werden. pie gemäß 
Abs.3 für den jeweils abgelaufenen Beitragszeitraum 
vorgeschriebenen Beiträge sind mit Ablauf des zweiten 
Tages nach der Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur 
Post bzw. mit dem Zeitpunkt der ZustellUn! durch Or­
gane des Trägers der Krankenversicherung ällig. 
Können auf Grund eines Meldeverstoßes dur h den Dienst­
geber Beiträge erst nachträglich vorgeschrieben werden, 
tritt deren Fälligkeit zu jenem Zeitpunkt ein, welcher 
bei fristgerechter Meldungserstattung maßgeblich ge­
wesen wäre. Die Satzung kann ... (weiter ab zweitem Satz 
des geltenden Gesetzestextes)." 

Durch diese Klarstellung würde sich der trste und zweite 

Halbsatz in § 59 Abs.3 erübrigen; § 59 Abs.3 kö nte somit auf 

den zweiten Satz des Ministerialentwurfes reduz ert werden (ab 

"D ""b h" ") aru er 1naus .... . 

I . 
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Zu Art. I z.24 Betriebsnachfolgehaftung (§67 Abs.4 bis 11): 

Zu § 67 Abs.6 und 9: --------------------

Diese neue Bestimmung soll die mißbrä~chliche Umgehung 

der "Erwerberhaftung" nach Abs.4 verhindern. Nach der neuen For­

mulierung wären aber die in der Praxis häufig vorkommenden 

Fälle, daß z.B. ein nicht im Betrieb tätiger Ehegatte oder Ge­

sellschafter des Betriebsvorgängers den Betri~b übernimmt, 

nicht erfaßt. Es ist nicht einzusehen, warum ~in Gesellschafter, 

der auf Grund seiner Gesellschaftsrechte die ffinanzielle Situa­

tion des Betriebes sehr gut kennt und den von der Gesellschaft 

geführten Betrieb in "Beitragsumgehungsabsicht" pachtet, nicht 

haften sollte, nur weil er nicht "im Betrieb" tätig war. Es 

wird daher vorgeschlagen, die Worte "trotz seiner Stellung im 

Betrieb des Vorgängers" aus dem Entwurf zu streichen. Gleiches 

gilt für Abs.9 des Entwurfes. 

Darüber hinaus erscheint nicht völlig klargestellt, daß 

die (weiter reichende!) Haftung nach Abs.6 aU~h besteht, wenn 

der Betrieb aus einer Konkursmasse oder via V rsteigerung er­

worben wurde. Der letzte Satz des Abs.6 wäre aher wie folgt 
abzuändern: ! 

" so haftet dieser Betriebsnachfolger ohne Rück­

sicht auf die Rechtsgrundlage des Betriebsüberganges 

und auch bei einem Erwerb nach Abs.5 wie ein Erwerber 
11 

Hier sollte folgende Unstimmigkeit bereinigt werden: 

Unter Ziffer 6 des Ministerialentwurfes werden die in 

§ 32 Abs.2 der Konkursordnung genannten Personen zu den Ange­

hörigen für die erweiterte Haftung nach Abs.6 gelten soll, ge­

zählt. Der Begriff "nahe Angehörige" wird in ~ 32 Abs.l Konkurs­

ordnung weiter gefaßt als in Z.2 des Minister·alentwurfes. Es 
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könnte hier zu Auslegungsschwierigkeiten kommen, weil die haf­

tenden Personenkreise nach Z.2 und z.6 des Ent~urfes einander 

überschneiden. Um Mißverständnissen vorzubeugen, regen wir an, 

z.6 des Entwurfes folgendermaßen neu zu fassen: 

" 6. ~usätzlich die in § 32 Abs.2 der lConkursordnung 

genannten Personen" 

In der Praxis hat sich weiters gezeigt~ daß nach Be­

kanntwerden der neuen Rechtsprechung des Verwaltungs gerichts­

hofes zur Betriebsnachfolgehaftung die Beteiligten die Einsicht 

in die maßgeblichen Verträge (z.B. Kaufverträg~) verweigern, weil 

von diesen Verträgen nun ja die Haftung für Beiträge abhängt. Es 

gibt derzeit keine rechtliche Verpflichtung/diese Einsicht dem 

Sozialversicherungsträger zu gewähren (§ 42 ist nur auf Dienst­

geber bzw. sonstige meldepflichtige Stellen an~uwenden, nicht 
- -,-~------

aber auch mögliche Betriebsnachfolger )-~-E-s wirld daher--dringend 

e r s u c h t, i n die sem Zu s a mm e n h a n gau c h § 3 5 8 Ab s: . 1 zu erg ä n zen ,. 
I 

diese Ergänzung ist für die praktische Anwendung des vorlie­

genden Gesetzesentwurfes äußerst bedeutsam: 

"Die Versicherungsträger können parteie!- , sonstige-' 
Beteiligte und Auskunftspersonen zur Fe tellung des 
Sachverhaltes vernehmen und Einsicht in alle sach­
dienlichen Unterlagen nehmen. Leistet d e einzuver­
nehmende Person der Ladung keine Folge,' oder ver­
weigert sie die Aussage oder die Vorlage von Ur­
kunden, so kann der Versicherungsträger, wenn es 
sich um eine Verwaltungssache handelt, die für ihren 
Wohnort örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, 
wenn es sich um eine Leistungssache handelt, das für 
ihren Wohnort örtlich zuständige Schied~gericht um 
ihre Vernehmung bzw. um die Mitwirkung bei der Be­
schaffung von Urkunden ersuchen." 

I 

Die Wiener Gebietskrankenkasse hat ers~cht, 
die folgende von ihr ausgearbeitete Neuformulierung des § 67 ASVG 

dem Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzuschlagen. Der 

Hauptverband kommt hiemit dieser Bitte nach, und ersucht um 

Berücksichtigung des folgenden Novellierungsvorschlages bei der 

Diskussion um Änderung des § 67 ASVG: 
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Der Verwa1tungsgerichtshof ist im Erkenntnis eines verstärkten 
iI 8· b" h " Senates vom 30.11.1983, Z1. 82/0 /0021, von der 1S er1gen, 

auf dem grundsätzlichen Erkenntnis des Verwa1tungsgerichtshofes 

vom 1.10.1958, S1g.Nr. 4763/A beruhenden Rechtsprechung, die 

ihrerseits an die Judikatur zu frUheren sozial~ersicherungs­

rechtlichen Bestimmungen (§ 38d des Arbeiterkrankenversicherungs­

gesetzes 1929, § 97 Abs.3 des Gewerblichen Sozialversicherungs­

gesetzes 1935) anschloß, abgegangen. FUr die Be~riebsnachfolge­

haftung ist nun nicht mehr erforderlich, daß die fUr den Betrieb 

wese~tlichen Betriebsmittel - unabhängig von der Erwerbsart -

vorn Betriebsnachfolger zum gleichartigen Betriebszweck weiter­

verwendet werden, sondern ist jetzt diese Haftung nur dann ge­

geben, wenn der Betrieb durch ein mit dem Betriebsvorgänger ab­

geschlossenes Veräußerungsgeschäft erworben wurde. Damit haben 

die Bestimmungen des § 67 Abs.4 ASVG in der Pra~is ihre Bedeu­

tung nahezu zur Gänze verloren, weil nur mehr wenige Fälle von 

der geänderten Rechtsprechung erfaßt werden. 

Um die fUr die Sozialversicherung katastrophalen; Folgen dieser 

geänderten Rechtsprechung zu beseitigen, erSCheitt eine 

Novellierung der Bestimmung des § 67 Abs.4 ASVG nerläßlich. 

Die neue Textfassung könnte derart gestaltet wer en, daß sie 
I 

alle wesentlichen Elemente der seinerzeitigen Judikatur des 

Bundesgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes beinhaltet. 

Der Hauptverband wird dringend ersucht, dem Bundesministerium 

fUr soziale Verwaltung einen geeigneten Textvorschlag zu unter­

breiten. 

Nach Auffassung der Wiener Gebietskrankenkasse w~re beispiels­

weise aber auch folgender Wortlaut geeignet: 

liDer Betriebsnachfolger haftet fUr die Beiträge, die sein Vor­

gänger im Betrieb zu zahlen gehabt hätte, unbeschadet der fort­

dauernden Haftung des Vorgängers und unbeschadet der Haftung 

des Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB sowie ohne Bedacht-

nahme auf § 14 SAO fUr die Zeit von höchstens zwö f Monaten, 

vorn Tage des Erwerbes, wobei es auf die Erwerbsar nicht an­
kommt, zurUckgerechnet, im Falle einer Anfrage be m Versicherungs­

träger jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als RUc stand ausge-

wiesen wurde." 
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Zu Art. I Z.25 (§ 69 - Rückforderung ungebührlich entrichte­

ter Beiträge): 

Die am Schluß des Abs.2 des Entwurfe~ vorgesehene For­

mulierung schließt derzeit die Rückforderung~ungebührlich ent­

richteter Beiträge im Fall einer Leistungsgeyährung grundsätz-

lich aus/fIes sei denn, der Versicherun$sträger hätte die 

Möglichkeit, im Wege einer Wiederaufnahme de~ Verfahrens ..... 

neuerlich über den Leistungsanspruch zu ents~heiden". 

Diese Formulierung wird dazu führen, daß die Rückforde­

rung von Beiträgen obwohl Leistungen gewährt wurden, sehr oft 

möglich sein wird, denn gemäß § 357 Abs.l ASlG sind die Be­

stimmungen der §§ 69 und 70 des Allgemeinen lerwaltungsverfahrens­

geetzes über die Wiederaufnahme des Verfahre~s grundsätzlich auch 

im Sozialversicherungsrecht anzuwenden. Die *echtslage, nach der 

eine Rückforderung denkbar wäre, wäre daher ~ehr oft gegeben. 

Wir schlagen daher vor, den Schluß~eil des § 69 

Abs.2 folgendermaßen zu modifizieren: 

" ... es sei denn, der zur Leistungserbringung 
zuständige Versicherungsträger hatte die Möglich­
keit, im Wege einer Wiederaufnahme des Verfahrens 
(§ 69 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1950) 
neuerlich über den Leistungsanspruc~ zu entscheiden 
und konnte die zu Unrecht geleistetien Beträge mit 
Erfolg zur Gänze zurückfordern." 

Darüber hinaus hat die Sozialversicherungsanstalt 

der gewerbli c hen Wirt schaft vom Standpunkt;, der unt er schi ed­

lichen Art der Leistungserbringung in der ~rankenverSiChe­

rung folgende Stellungnahme abgegeben (§ 4 GSVG entspricht 

inhaltlich § 69 ASVG): 
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IIDie im § 41 Abs. 3 vorgesehene Pflicht des unz-qständigen Ver­

sicherungsträgers, die bei ihm zu Ungebühr ent~ichteten Beiträge 

für den gesamten Zeitraum, für den an den zust~ndigen Versiche­

rungsträger nachträglich Beiträge zu entrichten sind, an den 
I 

letztgenannten Versicherungsträger zu überweis~n, sofern ihm, 

nämlich deln unzuständigen Versicherungsträger, :ein Ersatzaflspruch 

für die zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß:§ 182 GSVG zusteht, 

berührt unmittelbar das besonders im Bereich d1r SVAdgW gegebene. 

Problem der häufigen finanziellen Unterde~lH1~ d-efvon -letzte-

rem Versicherungsträger unzuständigkeitshalber erbrachten 

KV-Leistungen durch die Ersatzleistungen des i~ co~~reto zu­

ständigen KYrTrägers nach dem ASVG. Diese Folgr ergibt sich 

bekanntlich aus dem differenzierten Leistungsn~veau der 

Krankenversicherung nach dem ASVG ein~rseits uhd jenem nach 

dem GSVG andererseits (insbesondere im Rahmen ~er Geldleistungs-
~ , 

anspruchsberechtigung gemäß §§ 85 Ab_s. 2 lit. , 96 Abs. 2 GSVG) _ 
Es wäre daher im Interesse der Vermeidung urige eChtfertigter 

finanzieller Einbußen der SVAdgW auf dem Krank nversicherungs­

sektor (die dadurch entstünäen, daß diese Anst lt kraft ausdrück­

lich gesetzlicher Anordnung verhalten wäre, be' ihr einbezahlte 

ungebührliche Beiträge auf Abschlag der gegenü~er de~ zuständigen 

Vel:sicherung~trage.c bestehend~n Beit:ragszahlun~spfliCht i. frei­

zugeben", obwohl sie für die erbrachten KV-Lei$tungen keine 

vollständige Deckung erhielte) .. eine Klarstell~ng im Gesetz er­

forderlich, die sicherstellt, daß die SVAdgW irft Falle einer'· 

derartigen Unterdeckung ihrer :K\&-Leistungen di+ ungebührlichen 

KV-Beiträge nach dem GSVG nur soweit an den z*ständigen Ver­

sicherungsträger zu überweisen hat, als .sie di~ durch die Ersatz­

leistungen gemäß § 182 GSVG nicht gedeckten un$ebührlichen KV-
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Leistungen nach dem GSVG übersteigen. Dazu s~i noch besonders 

bemerkt, daß durch eine solche Methode nicht~ wie etwa bei 

vordergründiger Betrachtung angenommen werden konnte, eine 

unzulässige Aequiva:lenzbe~iehung zwischen So~ialversicherungs­
beiträgen und Sozialversicherungsleistungen ~ergestellt werden 

würde, sondern. daß vielmehr in derartigen F~llen rechtstheoretisc~ 

davon auszugehen ist, daß die vorerwähnten FäLle im Ergebnis 

jenen gleichkommen, in denen im Sinne des § 41 Abs. 2 erster 

Satz das Vorhandensein ungebührlicher Leistun<;jen (dem entspricht 

in den vo~erwähnten Fällen das Vorhandensein upzuständigerweise 
, 

erbrachter und überhöhter, weil nicht durch Er~atzleistungen 

gedeckter KV-Leistungen) das Beitragsrückforde~ungsrecht überhaupt 

ausschließt. Ein weiteres Argument für die vorhin vorgeschlagene 

Lösung läßt sich übrigens auch aus § 41 Abs. 4~. (neu) beziehen, 

zumal sich im Umkehrschluß aus dieser Bestimmu g ergibt, d~ß 

ungebührliche Beiträge dann nicht rückforderba sind, wenn die 

mit dieser Beitragsleistung einhergehende Geld!eistung des 

Versicherungsträgers überhöht erscheint. Auch insoweit liegt 

also eine dem obigen "Unterdeckungsfall" vergl.ichbare Situation 

vor, zurnal auch im letzteren Fall der Versichetungsträger (wenn 

auch als unzuständiger Träger) das Risiko überhöhter _(weil durch 

Ersatzleistung des zuständigen Trägers nicht g~deckter) Leistungen 

getragen hat. So ge~ehen erweist sich aber die \vorhin vorge­

schlagene Verrechnungsregelung sogar noch als ~elativ großzügig, 

zurnal ja diesfalls die den--darcfi Ersatzleistunglen ungedeckten 

Teil der KV-Leistungen nach dem GSVG überschre~tenden ungebühr­

lichen GSVG-Beiträge zugunsten des betreffendeni, Versicherten 
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(zwecks Beitragsabdeckung beim zuständigen Versitherungsträger) 

zu verwenden wären. Daß es hingegen auch im Fall~ einer nicht 
i 

vollständigen Befriedigung der von der SVAdgW ge*äß § 182 GSVG 

erhobenen'Ersatzforderungen zu einer Totalüberwe.J;sung der 
. .. - -

ungebührlichen GSVG-Beiträge im Rahmen des anderweitig zu be­

achtenden Beitragszahlungszeitraumes kommen soll~ und dies mit 

der besonderen Maßgabe, daß dem betreffenden Ver$icherten solche 

Beiträge gegebenenfalls (nämlich wenn die von i~ an den zustän­

digen Versicherungsträger zu entrichtenden Beitr~ge durch die 

GSVG-Beiträge nüberdeckt" erscheinen) noch teilwbise zu erstatten 

sind (1) ,muß als unvertretbar angesehen werden.' Eine entsprechende, 
-. ~- - .... ~ ... "~'< .'. :'-'" .•. " .. - . . -~. -

dem Versicherungsgedariken Rechnung tragende Berelinigung der 

gegenständlichen Probiematik h~tte jedenfalls außerh~lb des 
Bereichs der zwischen den Krankenversicherungstriägern bestehenden 

Pauschalierungsvereinbarungen über Ersatzforder~ngen, also auf 

dem Gebiet der stationären Anstaltspflege praktische Bedeutung 

und wäre sie aus den oben genannten Gründen auch in prinzipiell 

rechtlicher Beziehung durchaus angez~igt.H 

Der 

Gestaltung 

Hauptverband ersucht, diese StellUngnatme bei der weiteren 

der vorgeschlagenen Besti~ung zu berrCkSichtigeno 

, 

Im vorletzten Satz des Abs.3 (5. Zei~e von unten) ist 

das Wort "von" durch das Wort "dem" zu erse zen (B~richtigung 

eines SChreibfehlers). 
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Zu Art.I Z.30 (§ 86 Abs.3 - Anfall der Leistun~) 

Die vorgeschlagene Neuregelung sollte noch dahingehend er-

gänzt werden, daß bei nachträglicher amtlicher; Feststellung des Todes­

xages die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt ~ieser Feststellung 

beginnt. 
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Zu § 94 ASVG (Kein Vorschlag im Entwurf) 

, 

Gemäß § 23 Abs.2 des Bezügegesetzes, BGBl.Nr.273/1972, ln der 

geltenden Fassung ist im Falle von Ansprüchen aUf Bezüge nach Ab­

schnitt I dieses Bundesgesetzes sowie auf Bezüg~ von obersten Or­

ganen der Vollziehung, Bürgermeistern und Mitgl~edern des Stadt­

senates von Städten mit eigenem Statut oder Mit~liedern von Or­

ganen der Gesetzgebung nach vergleichbaren land~sgesetzlichen 

Regelungen § 94 ASVG, § 60 GSVG, § 56 BSVG, § 10 FSVG, § 26 NVG 
i 

1972 und § 40a des Pensionsgesetzes 1965 anzuwepden. 

Diese Bestimmung ist ebenso wie die sozial~ersicherungsrecht­

lichen Regelungen des Wehrrechtsänderungsgesetzes anläßlich der 

Einführung der Zeitsoldaten nicht unmittelbar vollziehbar. Sie 

bedarf vielmehr der näheren Ausführung im ASVG (§ 94). 

Insbesondere ist klarzustellen, daß bei AntendUng des 

§ 94 ASVG Bezüge im Sinne des § 23 Abs.2 des Be. ügegesetzes als 

Erwerbseinkommen aus einer gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätig­

keit gelten und nach welchen Kriterien sie in A~satz zu bringen 

sind. 
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Zu Art. I Z.32 (§ 102 Abs.1 - Verfall von Leist1ngsansprüchen 
infolge Zeitablaufes) : 

Nach den erläuternden Bemerkungen zum Minis~erialentwurf 

soll die vorgeschlagene Änderung einer Rechtspr~chung des 

OLG WienJdie nicht in der Absicht des Gesetzgeb~rs gelegen seln 

soll, den Boden entziehen. 

Der Hauptverband ist nicht der Ansicht, daß die vorgeschlagene 

Änderung diesem Ziel gerecht werden kann. 

Aus dem Urteil des OLG Wien 35 R 255/84 vo~ 3. Dezember 1984 

(SSV 24/1984 S.294) soll sich ergeben, daß Leis~ungsansprüche 
I 

auf einmalige Geldleistungen aus der Krankenver~icherung nicht 

verfallen können, wenn kein Antrag auf die ents~rechende Leistung 

gestellt wurde. Dies deswegen, weil in diesem Fall gemäß 

§ 104 Abs. 3 die Leistung "'binnen zwei Wochen naoh Feststellung 

der Anspruchsberechtigung" auszuzahlen ist. Wenn aber die Anspruchs­

berechtigung nicht festgestellt werden kann, we~l kein Antrag 

vorliegt, kann auch die Leistung nicht ausbezahlt werden. Nach-

dem gemäß § 102 Abs. 1 letzter Satz bei diesen ~eldleistungen 

der Zeitraum zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem 

Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 104 ausz zahlen ist, 

beim Verfall des Leistungsanspruches außer Betr cht zu bleiben 

hat, entsteht dieses überraschende Ergebnis. 

Abgesehen davon, daß wir elne einzelne Ge,ichtsentscheidung, 

ln der das Gericht selbst noch dazu Zweifel an ~einer Auslegung 

ausdrückt r'Ein Verfall ist aber wohl zu verneinen, ..... ) 

nicht für ausreichend halten, wegen ihr die einsqhlägigen Bundes­

gesetze zu ändern, wird der vorliegende Entwurfinicht zur 

Klärung beitragen können: 

Er verlängert lediglich die Verfallsfris ,ohne das Grund­

problem (Beginn dieser Frist) anzutasten. 

Falls die oben zitierte Entscheidung desOLG Wien 

dennoch zum Anlaß für eine Gesetzesänderung gen~mmen werden sollte, 

regen wir statt des Textes im Ministerialentwurt an, den letzten 

Satz des § 102 Abs.1 ersatzlos zu streichen. 

Dieser Satz führt ohnedies in der Praxis zu Anwendungs­

schwierigkeiten (vgl. die Ausführungen der Sozi lversicherungs­

anstalt der Bauern zu Art.~ Z.13 des Ministeria entwurfes der 

9. Novelle zum BSVG - § 66 Abs.1- letzter Satz SVG, v:1L'. o.vch. 
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§ 70 Abs.l letzter Satz GSVG). Die dort angeregte Änderung 

könnte auch in das ASVG aufgenommen werden. Sie lautet: 

"Bei Kostenerstattungen und Kostenzuschüssen beginnt die 
Verfallsfrist jedenfalls mit dem Tag der Ausstellung der 
Rechnung an den Versicherten (Patienten), beim Bestattungs­
kostenbeitrag und noch nicht ausgezahlten Geldleistungen 
im Sinne des § 108 mit dem Tod des Versicberten"· 
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Zu Art.I Z.33 (107 Abs.2 - Rückforderung zu Unrecht erbrachter 

Leistungen) 

Mit dieser vorgeschlagenen Regelung soll sichergestellt wer­

den, daß der Sozial versicherungsträger eine vop ihm erbrachte 

Leistung dann nicht zurückfordern kann, wenn er aufgrund der ge­

gebenen Sach- und Rechtslage erkennen mußte, d,ß die Leistung zu 

Unrecht erbracht worden ist. 

Das Oberlandesgericht Wien hat in seiner ~ntscheidung vom 

17.5.1982, 33 R 90/82 (SSV 22/43) hinsichtlichlder Rückforde-
I 

rung nach dem Eintritt des Ruhensgrundes (im Anlaßfall des 

§ 94 ASVG) zu Unrecht ausgezahlter Pensionsbettäge die Rechts-
I 

auffassung vertreten, daß die vom Ruhen erfaßt~n Pensionsteile 

als Vorschüsse des Versicherungsträgers zu gelten hätten und da­

her gem. § 103 Abs.1 Z.3 ASVG aufzurechnen sei~n. Eines besonderen 

Rückfo~derungstatbestandes 1m Sinne des § 107 1bS.1 ASVG bedürfe 

es dabei nicht. 

Zu diesen Grundsätzen vertritt das Bund~sministerium für 

soziale Verwaltung in selnen Erlässen vom 12.4.:1984, 

Zl. 23.057/1-5/84 und vom 3.7.1984, Zl. 23.057~2-5/84 die Rechts­

meinung, daß sie auch bei der Rückforderung zu 'Unrecht erbrachter 

Leistungen aus anderen Ruhensgründen anzuwenden sind. 

Eine Neuregelung, wie sie im Art.I Z.33 vorgeschlagen wird, 

bringt keine Änderung der Praxis bei der Anwend, ng von Ruhens­

gründen, da die Überzahlung als Vorschüsse angesehen werden, die 

gem. § 103 Abs. 1 Z.3 ASVG aufzurechnen sind. 

Sie hätte jedoch Auswirkungen auf Überbezü~e, die durch den Weg­

fall oder die Herabsetzung einer Ausgleichszula e oder durch den 

Wegfall einer vorzeitigen Alterspension entsteh n. 

Der Wortlaut des § 107 Abs. ~2 lit.a ASVG i der Fassung des 

vorliegenden Entwurfes nimmt nicht darauf Bedac t, daß es zur be­

scheidmäßigen Feststellung eines ungebührlicheniBezuges oft zeit­

aufwendiger Erhebungen bedarf und kollidiert üb~rdies mit dem 

Wortlaut des § 107 Abs.1 ASVG, wonach ein Recht auf Rückforderung 

auch dann besteht, wenn der Zahlungs- bzw. Leis~ungsempfänger er­

kennen mußte, daß die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe 

gebührte. 

9/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)32 von 73

www.parlament.gv.at



Von dieser InteressenkollisioQ abgesehe~ ~5nnte bei wortge­

treuer Auslegung des § 107 Abs.2 lit.a ASVG in der Fassung des 

vorliegenden Entwurfes künftig ein Rückforderungsrecht des Ver­

sicherungsträgers überhaupt nicht mehr entstehen, zumal das Er­

kennen des Sachverhaltes für eine zu Unrecht e~brachte Leistung 

zum Zeitpunkt der bescheidmäßigen Durchführung istets in der Ver-

gangenheit liegt. I 

Aus dem Blickwinkel der Finanzierung Wirdjdie Zweckmäßigkeit 

einer weiteren Einschränkung des Rückforderung rechtes angezwei­

felt. Sollte an einer solch zusätzlichen Einsc ränkung zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen von Versicherten bzw .. Pensionisten dennoch 

festgehalten werden, wird von der Pensionsvers~cherungsanstalt der 

Arbeiter folgende Textierung des § 107 Abs.2 l~t.a ASVG vorge­

schlagen: 

"Das Recht auf Rückforderung nach Abs.1 besteht nicht, wenn 

der Versicherungsträger zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 

daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden ist, die für eine 

bescheidmäßige Feststellung erforderlichen Maß~ahmen innerhalb 

einer angemessen Frist unterlassen hat." 

Auch von mehreren Gebietskrankenkassen wu den sChwerwiegen­

de Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf geä ßert: 

Eine Leistung wird nach dem vorgeschlagen n Text auch dann 
I 

nicht mehr rückforderbar sein, wenn das Versch~lden des Versicher-

ten wesentlich gr5ßer ist, als jenes des Versiqherungsträgers. 

Eine Interessenabw4gung ist im Gesetz nicht vorlgesehen. 

Leistungen, die ein Versicherter vorsätzl~ch auf Grund 

falscher Angaben bezogen hat, werden schon dan

1 
nicht mehr rück­

gefordert werden k5nnen, wenn den Versicherung träger bloß ein 

leichtes Fahrlässigkeitsverschulden trifft. I 

Es sollte lm Gesetz festgelegt werden, da~ bei elner Rück­

forderung zu Unrecht erbrachter Leistungen all~älliges Verschulden 

zwischen Versicherungsträger und Zahlungsempfä~ger gegeneinander 

abzuwägen ist. 

Der Hauptverband stellt zusätzlich zur oben genannten Tex­

tierung folgende Modifikation des § 107 Abs.2 lit.a ASVG zur 

Diskussion: 
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"(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs.l 

a) besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 
zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, daß 
die Leistung zu unrecht erbracht worden ist, 
die für eine bescheidmäßige Feststellung er­
forderlichen Maßnahmen innerhalb einer ange­
messenen Frist unterlassen hat uhd der Zah­
lungsempfänger (§ 106) bzw. der ~eistungs­
empfänger nicht den Bezug durch pewußt unwahre 
Angabe oder durch bewußte verschteigung maß­
geblicher Tatsachen herbeigerühr

l 

hat ... " 
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Zu Art. I Z.34 (§ l08g Abs.l), Art. VI Abs.lOI(Übergangsbe­

stimmung) und Art. VIII (Inkrafttreten) : 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstilt hat zu diesen 

Bestimmungen, in denen die Bemessungsgrundlag~ 

aus der Unfallversicherung und deren Anpassun$ 

wird, folgende Stellungnahme abgegeben: 

(BG)-der Renten 

neu geregelt 

aDie neuen BG-Bestimrnungen sind auf versicherun~sfälle aus der 

Zeit vor 1.1.1986 keinesfalls anzuwenden. Die ~eistung€n aufgrund 

von Versicherungsfällen, die während des Jahresl 1985 eingetreten 

sind, müssen daher systemgerechterweise am 1.1.1987 gemäß 

der bisherigen Anpassungsregel (§ 108g in der geltenden Fassung) 

angepaßt werden. Die Neufassung des § 108g ist rum sel~en Zeit­

punkt (1.1.1987) erstmals anzuwenden, und zwar fur hnpass~g von 

Leistungen, die aufgrund der während des Kalendbrjahres 1986 

eingetretenen Versicherungsfälle gebühren. 

In den Erläuterungen ist der Klammerausdruck "( tatt wie bisher 

des letzten Beitragsjahres)" unzutreffend; gera e das Beitrags­

jahr ist bis auf eine Abweichung von wenigen Ta en mit dem 

Kalenderjahr nahezu ident (§ 242 Abs 6) und nac bisher geltender 

Regel nicht die Bemessungszeit. 

Zufolge § 178 wird es auch in Hinkunft Bemessun~sgrundlagen 

geben, die sich aus Beitragsgrundlagensummen (§§I 179, 180) 

einerseits und festen Beträgen (§ 181) andererseits kumulativ 

zusammensetzen (sogenannte "Misch"-BG). Es empfi hIt sich 

daher, für die deshalb erforderliche Differenzie ung der 

Anpassungsregel im § 108g Abs 1 weiterhin den AU. druck 

"soweit" zu gebrauchen. Der zweite Halbsatz der ~itierten 

Bestimmung müßte danach lauten: ~soweit Renten n~cht nach 

festen Beträgen bemessen sind, ist die erstmalig~ Anpassung 

ab dem auf den Eintritt des Versicherungsfalles ~olgenden 

1. Jänner mit dem um 0,75 erhöhten vierten Teil ~es Anpassungs­

faktors vorzunehmen." 
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Zu Art. I Z.35 lit.a - Beitragszuschläge (§ 1113 Abs.l): 

Der in den Erläuterungen zum Ministe~ialentwurf enthaltene 

Gedanke, durch eine Untergrenze für Beitragszuschläge eine Ver­

waltungsvereinfachung herbeizuführen, ist grundsätzlich zu be­

grüßen. In der Praxis wird der vorgeschlage~e Gesetzestext 

aber diesem Ziel nicht dienen können: 
I, 

schlag 

zwingt 

Der vorgeschlagene Text, nach welche~ der Beitragszu­

die Höhe der Verzugszinsen nicht unte!rschreiten darf, 
1 

nämlich die Krankenversicherungsträger,diese Verzugs-

zinsen genau zu errechnen - andernfalls würden sie sich dem 

Vorwurf aussetzen, das Verfahren mangelhaft eführt zu haben 

und den Beitragszuschlag nicht genau berechn t zu haben. 

Derzeit können Beitragszuschläge ohne Rücksichtnahme 

auf die Höhe der Verzugszinsen festgesetzt w rden; in Zukunft 

wird bei einer großen Anzahl von Beitragszus hlägen die Höhe 
! 

der Verzugszinsen exakt berechnet werden müs~en, um die Unter-

grenze für den Beitragszuschlag zu kennen. 

Dies ist das genaue Gegenteil dessen, was mit dem No­

vellierungsvorschlag (der in diesem Teil nic t vom Hauptverband 

erstattet wurde) geplant ist. Es wird somit ringend ersucht, 

diesen Teil des Novellierungsvorschlages fal en zu lassen oder 

zumindest so zu ändern, daß die Untergrenze ür den Beitrags­

zuschlag leichter berechnet (und damit: beac~tett) werden kann. 

Darüber hinaus schlägt der Hauptverba~d vor, in § 113 

Abs.l Z.2 ASVG statt des Ausdruckes "gebührenden Beiträge" den 

Ausdruck "zu entrichtende Beiträge" zu verwenden. 

Der Ministerialentwurf enthält die Be~timmung über die 

Untergrenze für Beitragszuschläge derzeit nu. in Z.3. Dies ist 

zu begrüßen, weil eine Anwendung dieser Best mmung auf Z.l be­

deuten würde, daß Dienstgeber auch bei der B~itragsabrechnung 

nach dem Lohnsummenverfahren eine Lohnangabe in der Anmeldung 

zu machen hätten, was derzeit nicht notwendi~ ist. Sollte trotz 

unseres Wunsches auf Streichung dieser Passa e die Formulierung 

des Ministerialentwurfes beibehalten werden, ist unbedingt darauf 
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zu achten, daß die Textgestaltung keine Miß~erständnisse 

hinsichtlich der Anwendung dieser Bestimmuns aufkommen läßt 

(schon eine Ausrückung der Passage um zwei ~aschinschreiban­

schläge hätte hier wesentliche rechtliche K~nsequenzen!). 

Zu § 113 Abs.5: ---------------

Die im ersten Absatz der Erläuterung n zum Ministe­

rialentwurf dargestellten SChwierigkeiten f-r die Beitrags­

einhebung angesichts von kurzfristigen nich angemeldeten 

Beschäftigungen von Dienstnehmern können du ch die vorge­

schlagene Gesetzesänderung nicht beseitigt werden. Der Haupt­

verband nimmt an, daß in den Erläuterungen ~um Ministerial­

entwurf i~ d~esem Zusammenhang zwei Erläuter1ungstexte irr­

tümlich mltelnander vermengt wurden. 

a) Der vorgeschlagenen Gesetzesänderung :(Art.I Z.35 lit.b) 

und den dazugehörigen beiden letzten Absätzen der Er­

läuterungen wird zugestimmt. 

Der erste Absatz der Erläuterungen hlt aber derzeit 

keine Entsprechung im Entwurfstext. 

Ein Krankenversicherungsträger hat derzeit keine Mög­

lichkeit die Namen der kurzfristig b~schäftigten Dienst­

nehmer zu erfahren, wenn ein Dien st geiber (b egüns t i gt 

durch die Bestimmung des § 69 Einkom~ensteuergesetz) 

keine Lohnkonten führt und auch auf ~er Lohnsteuer­

karte keine Eintragungen aufscheinen .• Für solche Fälle 

sollte § 113 Abs.l um elne z.4 ergänz~ werden. Sie 

sollte lauten: I 

"4. Wenn eine Anmeldung zur Pflichtlversicherung 
für namentlich nicht mehr feststell~are Beschäf­
tigte nicht erstattet worden ist, ~ann ein Bei­
tragszuschlag bis zum Doppelten je~er Beiträge, 
die auf die Zeit der B_eschäftigungentfallen wären, 
vorgeschrieben werden." 

Diese Ergänzung ist umso notwendiger als der Verwal­

tungsgerichtshof in einem Erkenntnis aus der letzten 

Zeit (Zl. 83/08/0093 vom 10. 1. 1985 die Rechtsansicht 

vertreten hat, daß der Beitragszusch ag eine pauschalier-
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te Abgeltung des durch die Säumigkeit des B~itragspflichtigen 

verursachten Verwaltungsaufwandes und des Z~nsenentganges in­

folge der verspäteten Beitragsentrichtung ist. Keinesfalls ist 

es nach diesem Erkenntnis zulässig, mit dem Beitragszuschlag 

auch die nachzuzahlenden Beiträge hereinzubekommen. 

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat aus­

drücklich auf diese neuere Rechtsentwicklun~ hingewiesen. Der 

Hauptverband ersucht dringend, die vorgesch~agene Ergänzung 

des § 113 Abs.l in die Regierungsvorlage au~zunehmen. 

I 
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Der geltende Text des § 123 Abs.9 ist ~ückenhaft: Diese 

Lücke wird ZUlasten der Versichertengemeinsch.ft ausgenützt; die 

dadurch entstehenden Beitragsausfälle treffen besonders die Vor­

arlberger Gebietskrankenkasse. 

Bei dieser Gebietskrankenkasse waren 1~83 mehrere tau­

send Grenzgänger nach § 16 ASVG in der Kranke~versicherung 
selbstversichert, da es an den Arbeitsorten dieser Personen 

! 
(Schweiz, Liechtenstein) keine obligatorischeiKrankenversiche-

rung gab. Der Großteil der männlichen Grenzgä*ger entrichtete 

für die Selbstversicherung einen Monatsbeitra$ von über tausend 

Schilling. Da ab 1. Jänner 1983 nur noch bestimmte freiberuflich 

selbständige.Erwerbstätige von der Angehörige~eigenschaft ausge­

nommen waren, bestand für Grenzgänger die Mög~ichkeit, die Selbst­

versicherung aufzugeben und bei ihrer 1m Inl~nd versicherungs­

pflichtig beschäftigten Gattin kostenlos aLs ~ngehöriger mitver­

sichert zu sein. 

Der Grenzgänger erspart sich somit üb~r tausend Schilling 

monatlich und genießt auch ohne diese Zahlung vollen Versicherungs­

schutz. Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse at ihre Beitrags­

verluste aus dieser Praxis (die sich relativ asch herumspricht) 

mit über 10 Millionen Schilling allein für da Geschäftsjahr 

1984 beziffert. 

Abs.9 

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse h&t angeregt, § 123 

um folgende Formulierung zu ergänz~n: 

"~cl oder die ein Erwerbseinkommen erzielen~ welches - würde 

es von e1nem Dienstnehmer im Sinne des § 4 erzielt 

dessen Vollversicherungsplicht nach si h zieht:' 

Damit wären Personen, die im Ausland enhebliche Einkommen 

erzielen, von der beitrags freien Mitversicher~ng als Angehörige 

ausgeschlossen. 

Das Bundesministerium für soziale Verw ltung hat aus der 

Sicht der von Österreich abgeschlossenen zwischenstaatlichen So­

zialversicherungsabkommen gegen diesen und äh liche Vorschläge 

Stellung bezogen. 

Der Hauptverband hat darauf hin e1nen ompromißvorschlag 
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ausgearbeitet, der vorsieht, daß nicht § 1~3 Abs.9, sondern 

§ 123 Abs.8 geändert wird: In diesem Absat~ soll den Kranken­

versicherungsträgern durch e~ne Satzungser~ächtigung die 

Möglichkeit gegeben werden, den Kreis der !ngehörigen auf 

schutzwürdige (nicht gut verdienende) Pers~nen einzuschrän­

ken. 

Dieser Novellierungsvorschlag lautet: 

"(8) Durch die Satzung kann nach Ma~gabe der finan­
ziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers 
bestimmt werden, daß . 

a) (unverändert); 

b) (unverändert); 

c) der Kreis der gemäß lit.a und l sowie gemäß 
Abs.2 Z.l und Abs.7 erfaßten A~gehörigen auf 
Personen eingeschränkt wird, die kein Erwerbs­
einkommen im Sinn des § 94 AbSf3 beziehen, 
welches die nach § 5 Abs.2 jew ils in Betracht 
kommenden Beträge übersteigt" .. 

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse hat diesen No­

vellierungsvorschlag begrüßt. Wenn es scho~ nicht möglich 

sein sollte, den eingangs genannten Vorschtag zu § 123 Abs.9 

zu verwirklichen, so ersucht der Hauptverb,nd dringend/wenig­

stens den an zweiter Stelle genannten Noveilierungsvorschlag 

in die Regierungsvorlage aufzunehmen. I 

Die Versicherungsanstalt des österr~ichischen Notariates 

hat zur vorliegenden Änderung auch auf den Aus$chußbericht 

zur 38. ASVG-Novelle verwiesen und bemerkt, daß ,die vorgeschlagene 

Regelung willkürlich Notare und Notariatskandid~ten von der 

Anspruchsberechtigung für Angehörige aUSSChließ

1
, während andere 

Personengruppen,wie z.B. Grenzgänger, Schriftst ller, Industrielle, 

weiterhin als Angehörige gelten können. 

Die im Ministerialentwurf vorgeschla~ene Gesetzesände­

rung wäre nach Ansicht der Versicherungsanstalt ~es österreichi­

schen NotQTi~te$ verfassungswidrig. 
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Zu Art. II z.4 (§ 128 Abs.2 - Leistungen bet mehrfacher Ver­

sicherung): 

Wegen der Aufhebung des § 128 Abs.2 ~st im bisherigen 

Abs.1 - der nun der einzige Absatz dieses P~ragraphen wird -

die Absatzbezeichnung zu streichen. 
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Zu Art. 11 z.6 (§ 162 Abs.l - Wochengeld) : 

Der Hauptverband bedauert, daß seine Bemühungen zur Ver­

hinderung mißbräuchlicher Inanspruchnahme von Wochengeld durch 

eine entsprechende Novellierung des § 162 nicht zu einer ent­

sprechenden Bestimmung im Ministerialentwurf geführt haben. 

Der Hauptverband bemüht sich schon sei~ längerer Zei~ 

"Gefälligkeitsanmeldungen", welche zu einer m~ßbräuchlichen 

Inanspruchnahme von Wochengeld führen, durch tntspreChende 

legistische Vorschläge zu verhindern. Er hat. em Bundesministe­

rium für soziale Verwaltung auch schon in se~ er Stellungnahme 

zur 40. Novelle zum ASVG den beiliegenden ÄndJrungsvorschlag 

unterbreitet und bereits damals um vorrangige Berücksichtigung 

dieses Vorschlages ersucht. 

~n 

Das Bundesministerium für soziale verwtltung hat selbst 

seinem Schreiben vom 6. März 1985, Zl. 20 .. 33/2-la/198~, 

einen entsprechenden Novellierungsvorschlag, aer auf Anregungen 

des Hauptverbandes beruhte, zur Diskussion gestellt. In seinem 

Schreiben teilte das Bundesministerium mit, d~ß es beabsichtige, 

diesen Novellierungsvorschlag im Rahmen des E twurfes der 

41. Novelle Zum ASVG zur Diskussion zu stelle 

Der Hauptverband ersucht
J 

jenen Novelli rungsvorschlag 

zu § 162 Abs.3 und 4 ASVG, den er bereits im ahmen des Begut­

achtungsverfahren zur 40. Novelle zum ASVG an ,das Bundesmini­

sterium für soziale Verwaltung übermittelt ha~, in die Regierungs­

vorlage aufzunehmen. 

Der Hauptverband ersucht, diesen Vorsc~lag auch mit dem 

Bundesministerium für Familie, Jugend und Kon11umentenSChutz zu 

diskutieren: gemäß § 168 ASVG sind Aufwendung n für das Wochen­

geld je zur Hälfte aus dem Ausgleichsfonds fü Familienbeihilfen 

(§ 39a Abs.3 Familienlastenausgleichsgesetz) ~nd von den Kranken­

versicherungsträgern zu tragen. 

Es sind somi t auc h Mi t tel de s Famili enlias t enaus gl ei chs , 

die durch die vom Hauptverband angeregte Ä~der~ng für andere 

Zwecke zur Verfügung stehen werden. 
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Gellendes Recht 

§ 1 6 2 A b s . 3 und I, 1 a u t e n : 

(l) BOlS Wodlencehl rebOhrl den nad, D « Ab!. 3 den IlIcnalnch­
llIerll GlelrJlgeslellten und dcn nada i B Abs. I Z ... 1Il. a bis e tell­
versh:herlen l'er50llell 111 der Höhe du lilgllrJlell I[ranltelll:"eltlc!. 
Rnderen \Velblldll~1I VerslcJlerlell 111 Iler Höhe lies I\lIf den 1("lellder­
IRr cllllallenden Teiles des durcJl5cJllllltllcJltn 111 den Ichten ~ 
rhell {bel Venldu:rlt.&. dcrcn Arbcll!IVudlclI,t null J{ntendermon,,_-
1l:!L!!r!!!.!~gn (ll!~Lab&.ercdlllcl W!!A.J.!I dCII le!!ll.n drei 1(lIlcnder­
J!!!!llillHll (chlihrcntlclI ArhellsverdlclIslcs. verlllhlllcri 11111 IIle Ke­
!lell.lirhell Abzllgc: die Rllf diesen ZeltraulIl CIIU"lIellllen SOlider­
~lIhIIlJlr.cn 511111 lIach l\Iall,-ahe lIes AllS. 4 zu br.rJlrI~5irJltlK!!!: Ilel 
Versicherten. dercn Lehrverhällnls währcnd des genalllliell Zell­
raullles geendet hat. h!,. \Venn es IUr die Vcrsll:herle gllnstlc-er Isl. 
lIir die Ermllllllllg der Jliihe lIes Worhcnce"'es Iier Arhell5\'utllellsl 
1111 letzten Bellragszellralllll, "ermillderl 11111 die gesellllthcn_ I\b-
.!~Ull!!.I11II1.lchclI. Fallcn In deli fiir die I~H!l!!ltUltlLJlJ::Ld.ulib­
sdllllllllrlJe!, A rbcll!Vcnllellslc9 mallc:cbendcn Zcllrftllll1-

!!I Zellen der Im § ) lAbs. J bezeichneten ArLollcr 

111 Zellen, während Ilerer die Ver~lrJler!!L!nfolgt Jt.rankhell Oller 
j{ufZllrbell nldll das "olle E!!!l:!1l bezlI/lcu.l!ru. 

slLllkJht.luUrsc Zeil~IJ bei Ilcr ErllillU!!I1Ull-tlllIlluduillll1.d!tJ' 
~rhcilsvertllCll5lc5 iluller nelrachl. UcrnLltLJl.l:m ma/lccbcllllt1L 
ZeitraullI IIl1r Zellcn dcr In IH. 1\ oller h bezeichneten Art vor. so 
ytrl1illAerl sldl der m"lIg,:bclltle ZeltraulIl 11m ,liese Zelten: diese 
Zellcn hleihclJ bcl tier IlcrcchllllJlff des tlllrdlschulltlldlCIl Arhells­
ycrJ11cll!ilc!LllUllcLllclrlldlt. 

111 .... 'i(!). N ove 11 e zum ABVG 
Entwurf: 22. Juli 1903 

Änderungs vorschlug 

§ 1 62 Ab s • 3 und I, hab e n z u 1 fl U t e n : 

( 3) Daß Wo c h eng eId ge bUh r t den n ach §. I, Ab s . 3 den 

Dienstnehmern Gleichgestellten und den naell § 0 Abs. I 

Z.I, lit.a bis c teilversicherten Personen in der Höhe 

des täglichen Krankengeldes. Anderen weiblichen Versi­

cherten gebUhrt das Wochengeld in der Höhe des fluf den 

Kalendertag entfallenden 'J'eiles des durchschnittlichen 

in 4en letzten zehn Monaten vor Eintritt des Versiclle­

rungsfalles gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert 

um die gesetzlic~en AbzUge, wobei Zeiten, in denen kei­

ne Pflichtversicherung bestanden hatte bzw. in denen die 

Versicherte kein Einkommen erzielt hat, in den vor.ßcnann­

ten Zeitraum einzubeziehen oind. Bei VersichertenJ. die 

innerhalb von zehn Monaten vor Eintritt des Versicher~~c;­

falles nach I\bsolvierung einer Schul- oder Berufsausbil­

dung ein Beschäftigungsverhältnis begonnen tlRben, sin~ t'Ur 

die Berechnung des Wochengeldes die Zeiträume bis zum Be­

ginn des Beschäft.igungsverhültnisses aus der zehllmolllltieen 
---------

Frist auszuscheiden. Dei Versicherten, deren "Lehrverhält-

nis während des genannten Zeitraumes geendet hat, sind, 

wenn es fUr die Versicherte gUnstiger ish für die fo:rJl~i I..t-= 

l~ng der HÖhe des Wochengeldes die Zeitriiume des Lehrver­

~nisses aus der zeh~JIIonatigen I~rist _auszuscheißt:..!!.. Bei 

Versicherten, die während des zehnmonntigen Zeitraumes 

Kurzarbeit geleistet haben, ist für diese Zeiträume der 

Kut-:l.a.rbeit jenes Arbeitseinkommen der Berechnung des Ho-

chengeldes zugrunde zu legen, das bei voller ArbeitsleistunJ 

,~ e h iitll~ t h ä t t e . 
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Gellendes Recht 

(I) rHo IUI' die lelzlell'lJ Woche .. bzw. auf die lehlen drci llRle!!.: 
Ilerlllll/l"le elltfallcl"lc .. SOlldcnahlllllgell sltlll hcl der lIellleullllr: 
du \Vochengeldu In der lVelsa zu bedldulchtlge ... daß der lI.cll 
Alls. :t crtnlllcllc Nctto-Arhdlsvcnllellsl um elncn dlll'dl IHe Sal­
ZIIIII:' "es VcrslthulIlIl:'slriiccrs I\\lfrcmel .. fcslzlischclldcn Hllndert­
SOl" crhiihl wIrd; der lIullllerlslllz Im 11 11 elllhcltlldl oder Itesondert 
riir hcslillll\lle Grlll'I,ell VOll Versldlerlen unler Hedacht":I""'c lIur 
111:11 Uurcl,sd'lIltlswcrl der Sondenahlun,e" Icstgeseht werden. 
Waden JI:doch dIe Souderzllhlungcn, aul Grllnd clner FC!ltsehun( 
ccm:iII § 5,1 J\hs. Z tnll elncm einheitlichen Ihllldcrl9ah der 111I,e­
mellll:1I llcltflll:S/lrlllllllllge Ilcr IIcreehllllnll' des Sonderbellrall'cs zU­
,:rlllllie ,eleet. so Ist tlcr Netto-Arbeltsverdlcnst 11111 IJCII Gleichen 
Ihlllllcrisalz 2\1 erhlihcn. Iler der UcrecllllllllC' dcs SOllllerbeltull'clI 
:tllcrullde ,:e1e/l1 wordell Isl. 

~riindunß: 

- 2 -

Änderungsvorschlag 

(~) Uie auf die letzten zehn Monate entfallenden 900-

<lerzahlungen sind bei der Demessung des Wochengeldes in 

der Weise zu berUcksichtigen, daß der nach Abs.3 ermit­

telte Netto-Arbeitsverdienst um einen durch die Satzung 

des Versicherungsträgers allgemein festzusetzenden Jlun­

dertsntz erh()ht vird; der lIundertsntz kann 

Durch die Verliingerung des "ßemessungszeitraumes" auf zehn Monate vird <ler Umstand berUcksichtigt, daß 

Sciiwangere in <len Monaten vor der Entbiridung nicht zur gevohnten Arbeitsleistung herangezoßen werden kön­

nen bzw. dUrfen (z.D. keine Uberstunden). Dies wirkt sich in der Verringerung der Demessungsgrundlage 

für das Wochengeld aus. Durch die Verliingerung des Zeitraumes auf zehn Monate soll dns Niveau dieser De­

messungsgrundlage gehoben wer<len. 

Andererseits soll eine mißbriiucllliche Inanspruchnahme des Wochengeldes (Scheinanmeldungen; unverhältnis­

mäßige ]~rhöhllng des Entgeltes knapp vor der Geburt) durch die vorliegende Regelung erschwert werden. 

U,n soziale Jliirten zu vermei<len, waren Sonderregelungen für Lehrlinge, Schulabgänger und Kurzarbeiterinnen 

erforderlich. 
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Zu Art.IV Z.1 lit.a (§227 Z.5 - Uberbiückungsh~lfe) 

Zur Abgeltung der Aufwendungen für die An~echnung von Ersatz­

zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus der ~rbeitslosenver-
I 

sicherung sind gemäß § 447g Abs.3 ASVG 7,5 v.H.I der Arbeits­

losenversicherungsbeiträge an den AusgleichSfo9dS der Pensions-

versicherungsträger zu überweisen. i 

Es ist daher auch bei Anrechnung von Zeit1en des Bezuges 

einer Uberbrückungshilfe nach dem Uberbrückungslhilfegesetz als 
I 

Ersatzzeit eine finanzielle Abgeltung des Bundeis durch entsprech­

ende Uberweisungen an den Ausgleichsfonds der Plensionsversiche­

rungsträger vorzusehen. 
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Zu Art.IV Z.2 (§ 228 Abs.1 z.4 - Ersatzze-it'" der
l 
Freiheitsbe­

schränkung 

Die Einschränkung der Anrechnung von Ersatz~eiten auf die Zeit 

nach dem 8.5.1945 wird damit begründet, daß nur Freiheitsbeschrän­

kungen, die während der Besetzung Österreichs na~h dem Kriegsende 

verfügt wurden, als Ersatzzeiten gelten sollen. Die Festsetzung des 

9. Mai 1945 als frühesten Zeitpunkt für die Berü~ksichtigung einer 

Ersatzzeit aus dem Titel der Freiheitsbeschränkupg steht jedoch im 

Widerspruch zu den erläuternden Bemerkungen zum Stammgesetz. Nach 

dem diesbezüglichen Wortlaut sollte bereits eine während der Be­

setzung Österreichs ab April 1945 verfügte Freih~itsbeschränkung 

eine Ersatzzeitenanrechnung ermöglichen. Es kanni nicht davon aus­

gegangangen werden, daß jeder Freiheitsbeschränk~ng im Sinne des 

§ 228 Abs.1 z.4 ASVG politische, religiöse oder ~assische Motive 

zugrundeliegen. Eine Abgrenzung mit 9. Mai 1945 fürde sich daher 

bei einer schon vorher eingetretenen Freiheitsbe chränkung für 

Personen, die nicht von der Begünstigungsvorschr'ft des § 500 ASVG 

erfaßt sind, nachteilig auswirken. 

Dieser Vorschlag vernachlässigt die Tatsach~, daß sowohl außer­

halb des Gebietes der Republik Österreich als au~h vor dem Ende des 
I 

Krieges in den von den Alliierten befreiten Gebi~ten solche Frei-

heitsbeschränkungen verfügt wurden, ohne daß voml Angehaltenen 

eine nach österreichischem Recht strafbare Tat gßsetzt worden wäre. 

Gerade diese Personen erfüllen aber nicht die Voraussetzungen der 

§§ 500ff, sod.a../j vor dem 9.5.1945 verbrachte Haft{Anhaltungs)zeiten, 

nicht mehr als Ersatzzeiten in der Pensionsversi~herung berück­

sichtigt werden könnten. 

Unserer Meinung nach sollte daher weder einf' persönliche noch 

elne territoriale oder zeitliche Einschränkung f"r die Ersatzzeiten 

eingeführt werden, noch dazu nach nahezu dreißig Jahren (vgl. auch 

Dr. Karl Marschall, Historische Haftzeiten als Etsatzzeiten, 

S.12ff). 

Ergänzend wird noc~ darauf verwiesen, daß ip allen Fällen der 

rückwirkenden Datenerfassung Versicherungszeiten der genannten Art 

nach der geltenden Rechtslage auch für die Zeit ror dem 9.5.45, 

festgestellt und bereits den Versicherten mitget~ilt worden sind. 
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Bei einer Änderung der vorgesehenen Art wäre e~ne Korrektur dieser 

Verständigungen zum Nachteil der Versicherten er~orderlich und 

würde bei diesem Personenkreis ein Gefühl der Rechtsunsicherheit 

hervorrufen. 

9/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 47 von 73

www.parlament.gv.at



Zu Art.IV Z.5 (§ 251 Abs.5 - Beitragsgrundlage ~ür begünstigte 

Personen) 

Die vorgeschlagene Regelung soll die Berec~nung von Leistungen 

aufgrund eines vor dem 1.1.1956 eingetretenen V~rsicherungsfalles 

ermöglichen und kann daher nicht wie vorgesehen auf Versicherungs­

fälle mit einem nach dem 31.12.1985 liegenden S~ichtag einge­

schränkt werden. 

Die Bestimmungen des § 251 Abs.5 in der Fa~sung des Art.IV Z.5 

ist somit in der Ubergangsbestimmung (Art.VI Abs.6) nicht anzu­

führen, sie sollte vielmehr rückwirkend ab 1.1.1967 in Kraft ge­

setzt werden. 
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Zu Art. IV Z. 7 (261a ASVG) 

Nach der in den Erläuterungen des Entwurfes! für richtig be­

fundenen Praxis der Pensionsversicherungsträger ,ist der für den 

Kinderzuschlag maßgebliche Grenzhundertsatz in mällen eines Zu­

rechnungs zuschlages unter Zugrundelegung der er~orbenen Ver­

sicherungsmonate und der Monate ab dem Stichtag ~is zum Monats­

ersten nach Vollendung des 50. Lebensjahres ohne, Beachtung der im 

§ 261 Abs. 3 ASVG festgelegten Höchstgrenze von 5iO % zu ermi tteln. 

Zur KlarsteIlung sowie aus Gründen der Übers;ichtlichkeit sollte 

daher § 261a Abs.2 bis 5 ASVG wie folgt gefaßt ~erden: 

"(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs.1 ~nd nach § 261 Abs.2 

darf den Grenzhundertsatz nach Abs.3 nicht übers!teigen. Ist die 

Summe der Hundertsätze nach § 261 Abs.2 und § 2611 Abs.3 kleiner 

als der sich nach Abs.3 ergebende Grenzhunderts~tz, darf die 

Summe der Hundertsätze nach Abs.1, nach § 261 Abs.2 und 

§ 261 Abs.3 den Grenzhundertsatz nach Abs.3 nicht ·übersteigen. 

(3) Der Grenzhundertsatz beträgt bei Vorlieglen von weniger als 

61 Versicherungsmonaten bzw. Monaten ab dem Stic~tag bis zum 

Monatsersten nach Vollendung des 50. Lebensjahre~ 27 %. Er erhöht 

sich für jeden weiteren Versicherungsmonat bzw. konat ab dem 

Stichtag ~is zum Monatsersten nach Vollendung de~ 50. Lebens-
! 

jahres vom 61. bis zum 360. Monat um 0,1. Hiebeii ist die im 

§ 261 Abs.3 ASVG mit 50 v.H. festgelegte Höchstg~enze nicht zu 

be ach ten. 

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 4,. 

(5) Bei Vorliegen von mehr als 359 Versicherpngsmonaten bzw. 

wenn die Summe der Hundertsätze nach § 261 Abs .2 1 und § 261 Abs.3 

größer oder gleich dem sich nach Abs.3 ergebendeb Grenzhundert­

satz ist, gebührt keine Erhöhung des sich nach §!-261 ergebenden 

Hunderts at zes . " 
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Zu Art.IV Z.11 (§ 294 Abs.3 - Ausgleichszulage) 

Mit dem Inkrafttreten des ASVG wurde die A~sgleichszulage 

als Leistung der Pensionsversicherung eingeführt. Diese Leistung 

mit ausgesprochenem Sozialhilfecharakter sollte !Pensionisten mit 

einem geringen Gesamteinkommen ersparen, sich a~ßer an den 

Pensionsversicherungstriger auch noch an einen Sozialhilfetriger 

wenden zu müssen. Ursprünglich wurde das neben ~er Pension anzu­

rechnende Nettoeinkommen im Wege der Verwaltungs~ilfe von den 

Trigern der Sozialhilfe festgestellt und den Pe~sionsversicherungs­

trigern mitgeteilt. Die Triger der Sozialhilfe ~onnten bei dieser 

Art der Prüfung bei der Feststellung des anzure~hnenden Nettoein­

kommens auf die iußerst unterschiedlichen Umsti~de im Einzelfalle 

eingehen. Sie hatten auch traditionell die für s~lche Erhebungen 

notwendigen Verwaltungsorganisationen. 

Durch etliche Novellierungen ist diese Ver~altungshilfe der 

Sozialhilfetriger immer mehr eingeschrinkt und dler Katalog der als 

Nettoeinkommen geltenden Betrige gesetzlich festigelegt worden. Die 

Pensionsversicherungstriger, die immer weniger ~ie Verwaltungshilfe 

der Sozialhilfetriger in Anspruch nehmen mußte~, konnten natürlich 

nur schematisch - wie es gesetzlich vorgesehen ~~r - die neben dem 

Pensionsbezug vorliegenden Nettoeinkommen berück ichtigen und 

nicht - wie früher die Sozialhilfetriger - auf besondere Umstinde 
! 

des Einzelfalles eingehen. I 

Dies führte bereits seit lingerer Zeit besonders 1n jenen 

Fillen zu unbefriedigenden Ergebnissen, in denen nicht das tat­

sichliche Einkommen anzurechnen ist, sondern e1nl Pauschalbetrag. 

Wihrend nach den Grundsitzen der Sozialhilfe ind~viduell auf den 

Einzelfall eingegangen werden kann, muß durch di~ schematische Re­

gelung des Ausgleichzulagen-Rechtes ein Pauschal~etrag angerechnet 

werden. Verständlicherweise führt das zu einem u~willen bei Per­

sonen, deren echtes Nettoeinkommen geringer ist als der jeweilige 

Pauschalbetrag. 

Der Hauptverband hilt es jedoch für verfehlt, diese Proble­

matik im Bereich des Ausgleichszulagen-Rechtes Ipsen zu wollen. 
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Schematisch kann man immer nur e1ner bestimmten Gruppe von Personen 

eine annähernd gerechte Behandlung nach Sozialhitfegrundsätzen zu­

kommen lassen. Die übrigen, ebenfalls ungerecht b~handelten Personen, 

bleiben unberücksichtigt und reagieren dementsprtchend. 

Eine weitere Verfeinerung des Ausgleichszul~gen-Rechtes bei 

derzeit pauschal zu ermittelnden Einkommen wird ~arüber hinaus bei 

den Pensionsversicherungsträgern ein erhöhtes AU$maß an Verwaltungs­

arbeit erfordern. 

Wenn auch der Aufwand für die Ausgleichszul_ge vom Bund voll­

ständig zu ersetzen ist, sind aus den Mitteln det Pensionsver­

sicherung die für die Feststellung der Ausgleich$zulage notwen­

digen Verwaltungskosten zu tragen. Der Hauptverb_nd schlägt da-

her vor, daß die durch das geltende Ausgleichszülagen-Recht in Ein­

zelfällen entstehenden Härten nicht durch generefle Gesetzesmaß­

nahmen geregelt werden, sondern daß die Länder it Rahmen ihrer ver­

fassungsmäßigen Kompetenz einen individuell viel leichter zu er­

bringenden Ausgleich durch die Sozialhilfe schaffen. Die im Ent­

wurf der Novelle vorgesehenen Änderungen erfordetn sicher - 1m 

Gegensatz zu den Feststellungen in den Erläuteru~gen - beachtliche 

Mittel, die vom Bund 100 %ig den pensionsversichtrUngsträgern 

setzt werden müssen. 

er-

Für den Fall, daß dem Vorschlag des Hauntve~bandes nicht ge-

kann, w1'rd zu der im Entwurf enthaltenen Änderung folgt werden 

folgende Stellungnahme abgegeben. 

Durch die Änderung des § 294 Abs.3 in der v~rliegenden Fassung 

scheint gewährleistet, daß eine im Zivilrechtswe$ geltend gemachte 

Unterhalts forderung, die betraglich unter dem anfurechnenden Pau­

schalausmaß (§ 294 Abs.1) liegt und daher nur bit zur Höhe des ge-
I 

forderten Unterhaltes anerkannt werden kann, aucf weiterhin eine 

Pauschalanrechnung bewirkt. 
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Kommt es zu einer Anerkennung im vollen AuSmaß des geforderten 

Unterhaltes, unterbleibt eine Pauschalanrechnung bzw. erfolgt eine 

Zurechnung bis zur Höhe des teilweise geleistet~n Unterhaltes nur 

dann, wenn der zugesprochene Unterhalt trotz gerlichtlicher Exe­

kutionsführung ganz oder teilweise uneinbringlidh ist. 

Im Sinne der Erläuterungen sollte jedoch a~ch klargestellt 

werden, daß nur eine teilweise Anrechnung erfol~en soll, wenn der 

Unterhaltsberechtigte einen Unterhalt in der Höhe des Pauschalbe­

trages (oder mehr) einklagt, ihm jedoch nur ein Unterhalt mit einem 

Betrag unter dem Pauschalbetrag zugesprochen wi~d. 

Mit dieser Neuregelung wird das Prinzip de~ Pauschalanrechnung 

nunmehr a~ch in jenen Fällen durchbrochen, in denen die Unterhalts­

forderung teilweise uneinbringlich ist. Konsequelnterweise sollte 

daher eine Anrechnung im Ausmaß des tatsächlich geleisteten Unter­

haltes auch in jenen Fällen Platz greifen, in denen dieser das im 

§ 294 Abs.1 normierte Pauschalausmaß übersteigt. 

Bei den Pensionsversicherungsträgern sind 4ie ~n Betracht 

kommenden laufenden Fälle nicht gekennzeichnet~ 
Eine aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des §! 294 Abs.3 ge-

bührende Ausgleichszulage kann daher nicht von A~ts wegen festge­

stellt werden. Zur Vermeidung von Fristenversäum~issen, die sich bei 

Anwendung des § 296 Abs. 2 3. und 5. Sat z ergeben, könnten, wird da­

her folgende Übergangsregelung angeregt: 

"Die Bestimmungen des Art.IV Z.11 sind hinsichtlich der Be­

messung der Ausgleichszulage auf Pensionsansprüche, die am 

31. Dezember 1985 bereits zuerkannt sind, nur aur Antrag anzu­

wenden. In den Fällen, ~n denen der Antrag bis 3f' Dezember 1986 

gestellt wird, gebührt die Leistung, bzw. die Er öhung der Leistung 

ab 1. Jänner 1986. Bei einer Antragstellung nach dem 3j. Dezember 1986 

ist § 296 Abs.2 anzuwenden." 
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Zu Art V Z.7 (§ 435 Abs.2, 3 und 4): 

Anstelle des Wortes "zusammenzutreffe~" sollte der 

bisher schon im Gesetzestext verwendete Ausd~uck "zusammenzu­

treten" verwendet werden. 

In § 435 Abs.l Z.3 sollten die Worte "ind der Sektions­

ausschüsse gemäß § 440" und in z.4 derselben ~estimmung die Worte 

"(Mustersatzung gemäß § 455 Abs.2)" entfallen~ weil diese Auf­

gaben den Versicherungsträgern,für die diese ~estimmung in Zu­

kunft gelten soll, nicht zukommen. Durch die Umschreibung der 

Aufgaben des Hauptverbandes in Abs.2 (neue Fa~sung) sind diese 

Aufgaben ohnedies nunmehr in dieser Gesetzesstelle angeführt. 

Im Hinblick auf den neu gefaßten Abs.2 !des § 435 sollte 

~m Abs.l dieser Bestimmung in Zukunft auch au~drücklich von der 

"Hauptversammlung des 

weil die Aufgaben der 

Versicherungsträgers" g~SprOChen werden, 

Hauptversammlung des Ha4ptverbandes nunmehr 

in Abs.2 geregelt sind. 
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Zu Art. V z.8 (§ 447a Abs.5 zweiter Satz, Ausgltichsfonds der 

Krankenversicherungsträger) : 

Von den dem Ausgleichsfonds angehörendep Krankenversiche­

rungsträgern hat sich die Vorarlberger Gebietskrankenkasse mit 

folgender Stellungnahme als einzige Krankenkas~e gegen die be­

absichtigte Änderung ausgesprochen: 

"Im Gegensatz zu andern Kassen konnte die Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse aus den Gegebenheite~ des Ausgleichs­
fonds kaum einmal für sich einen nennenswerten Nutzen 
ziehen. Die Kasse erwies sich meistens n1,l.r als gute 
Zahlerin. Durch die nunmehr vorgesehene ~nderung im 
§ 447a Abs.5 zweiter Satz wird der Ausgl~ichsfonds 
noch mehr als bisher zu einem jährlichen:Umverteilungs­
instrument von Krankenversicherungsbeitr~gen, wogegen 
größte Bedenken angemeldet werden müssen1 Der vorge­
schlagenen Novellierung könnte nur dann !ugestimmt 
werden, wenn der in § 447a Abs.4 ASVG fe tgesetzte 
Beitrag der Krankenversicherungsträger i Ausmaß von 
1,4 Prozent der Beitragseinnahmen auf lrozent der 
Beitragseinnahmen herabgesetzt würde." 
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Zu Art.V Z.12b (§ 502 Abs.6 - Begünstigte Erwer~ung von Anwart­

s chaften) 

Nach dem vorliegenden Entwurf soll vom Erf~rdernis der für 

e1ne Begünstigung notwendigen Vorversicherungszeiten bei Personen, 

die vor der Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslos~gkeit oder Aus­

bürgerung aus nicht beeinflußbaren Gründen keind Beitragszeiten 

gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und ~29 zurückgelegt 

haben,Abstand genommen werden, sofern' S1e am 18. März 1938 ihren 

Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatt~n. Wie in den er­

läuternden Bemerkungen zum Ausdruck kommt, hand~lt es sich hiebei 

um Personen der Jahrgänge 1922 und folgende, di~ aufgrund ihres 

Lebensalters mitunter nicht in der Lage waren)vdr der Zeit ihrer 

Verfolgung Versicherungszeiten zu erwerben. 

Trotz dieses Hinweises auf die in Betracht ikommenden Jahrgän~e 

könnten unter dem Wortlaut" aus Gründen, aü~ die der (die) 

Betreffende keinen Einfluß hatte "auch Persgnen älterer Jahr-

gänge subsumiert werden. Es wiJd daher angeregt, 

§ 502 Abs.6 des vorliegenden Entwurfes wie folg~ zu ergänzen: 

"Abs.1 gilt auch für Personen der Jahrgäng~ 1922 und folgende, 
, 

die vor der Haft, Strafe, Anhaltung, ArbeitSlOSlgkeit oder Aus­

bürgerung aus Gründen, auf die der (die) Betref ende keinen Ein­

fluß hatte, keine Beitragszeiten gemäß § 226 od r Ersatzzeiten 
, 

gemäß § 228 und 229 zurückgelegt haben, sofern ~er (die) Betreffende 

am 12. März 1938 seinen (ihren) Wohnsitz im Geb~et der Republik 

Österreich hatte." 
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T e ~ 1 2 

Zusätzliche Novellierungsvorschläge zum 

A S V G 

Ergänzend zu der vorangehenden Stellungna me ersucht 

der Hauptverband um Berücksichtigung der folgend n Novellierungs­

anregungen. Diese Vorschläge wurden mehrheitlich bereits mit dem 

Schreiben des Hauptverbandes vom 29. März 1985, 1.15-42.01/85 Sd/En, 

an das Bundesministerium für soziale Verwaltung "bermittelt. Zu 

den Vorschlägen, die dem Ministerium noch nicht orliegen~ sind 

kurze Erläuterungen angeschlossen. 
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Zusätzliche Novellierun svorschl e 

Vorschläge, die dem Bundesministerium soziale 

Verwaltung bereits übermittelt wurden, sind m t einem +) 

gekennzeichnet. Erläuterungen zu den anderen orschlägen 

liegen dieser Zusammenstellung bei. 

+) 

+) 

+ ) 

+) 

§ 31 Abs.5 ASVG 

§ 31 Abs.3 Z.23 ASVG 
(Folgeänderungen in 
§ 31 Abs.5, § 135 Abs.3, 
§ 136 Abs.4, § 153 Abs.4 
ASVG) 

§ 59 Abs.l ASVG 

§ 94 AS'VG 

§ 106 Abs.l ASVG 

§ 110 ASVG 

§ 136 Abs.4 ASVG 

Aufnahme der im A 
führten Richtlini 
in den Katalog de 
zu ihrer Wirksamk 
des Bundesministe 
waltung bedürfen 
zeitschrift "Sozi 
verlautbaren sind. 

Dieser Vorschlag 
Koordinationsmögl 
bandes für Formul 
Verwaltung und de 
Zweifelsfälle. 

s.3 Z.20 ange-
n (Hilflosigkeit) 
Richtlinien, die 

it der Zustimmung 
s für soziale Ver­
nd die in der Fach­
le Sicherheit" zu 

ient (durch eine 
chkeit des Hauptver­
re) der einfacheren 
Klärung rechtlicher 

Die Regelung, nac welcher Verzugs­
zinsen bereits ab dem Zeitpunkt der 
Fälligkeit zu ent ichten sind, soll 
die Beitragseinheung der Sozialver­
sicherungsträger irksamer gestalten. 

Der Hauptverband ersucht dringend um 
Realisierung dieses Vorschlages: 
durch ihn sollen derzeit unterschied­
liche Begriffe i Bezügegesetz und 
im Sozialversicherungsrecht koordi­
niert werden. Geschieht dies nicht, 
sind schwerwiegende Auslegungsprobleme 
zu erwarten. 

Anpassung an die euen Bezeichnungen 
des Sachwalterges tzes 

Klarstellung zur efreiung der 
Sozialversicherun sträger von Ver­
sicherungssteuern 

Diese Bestimmung at sich in der 
Praxis als unnöti herausgestellt. 
Sie zwingt die Ve sicherungsträger 
zur Auflage eigen r Rezeptformulare 
für rezeptgebühre befreite Patienten, 
was einen vermeid aren Verwaltungs­
aufwand bedeutet (Rezeptgebührenbe­
freiungen können uch auf andere Weise, 
z.B. durch zwei A ztstempel am gleichen 
Formular dok.(.lment iert werden). 
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+ ) 

+) 

§ 137 Abs.l ASVG 

§ 143 Abs.l Z.3 ASVG 

§ 162 Abs.3 und 4 ASVG 

§ 166 Abs.l Z.2 ASVG 

§ 229 Abs.2 ASVG 

§ 276 Abs.3 ASVG 

§ 
§ 

281 lAbs.l ASVG, 
288 Abs.l ASVG 

Es soll klargest Ilt werden, daß auch 
Heilbehelfe nur ehr über ärztliche 
Verordnung zu ge ähren sind. 

KlarsteIlung übe die Auswirkungen des 
Bezuges von Folg provisionen auf 
den Krankengeldb zug von Provisions­
vertretern (Vers·cherungsvertretern) 

Dieser Änderungs 
Mißbräuche im Le 
Sozialversicheru 
helfen: Die Verl 
"Bemessungszeitr 
Wochengeld auf 1 
"Gefälligkeitsan 
ker als die bish 
verhindern. Sond 
Lehrlinge, Schul 
arbeiterinnen si 
vellierungsvorsc 
halten. 

Csieh.e die Stell 
des Minister1ale 

KlarsteIlung über 
Bezugs von Folgep 
Wochengeldbezug v 
treterinnen (Vers 

orschlag soll 
stungsrecht der 
gausschalten 
ngerung des 
umes" für das 

Monate wird 
eldungen" stär­
rigen Regelungen 
rregelungen für 
bgänger und Kurz­
d in diesem No­
lag bereits ent-

ngnahme zu Art.II Z.6 
t~urfl zur 41, A§YG" NO~ 
die Auswirkungen des 
ovisionen auf den 
n Provisionsver­
cherungsvertreterinnen) 

Diese Bestimmung s Ilte ersatzlos ge­
strichen werden, w il sie gegenstands­
los geworden ist. 

Textliche Klarstel ung einer durch 
die Neuregelung de § 236 ASVG durch 
die 40. Novelle he vorgerufenen 
Inkonsequenz. 

In diesen Bestimmu 
Passagen, die auf 
Bezug nehmen, durc 
"12 Monate" bzw. d 
ersetzt werden, um 
daß im Leistungsre 
versicherung die E 
Leistungsfeststell 
rungsmonat ist, Re 

gen sollten die 
in (volles) Jahr 
die Begriffe 

eser 12 Monate" 
der Tatsache, 
ht der Pensions­
nheit für die 
ng der Versiche­
h"!!Ung zu tragen. 
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+) § 343 Abs.4 ASVG 

§ 350 ASVG 

§ 357 ASVG: 

+) § 444 Abs.4 ASVG 

Die Rechtspr 
eines Vertra 
schen einer 
Vertragsärzt 
der Vertrags 
restriktiv u 
schwer vorau 
sprechende B 
gefaßt werde 
schwerwi_~gen 

die die Aufr 
Vertragsverh 
kenversicher 
machen, taxa 
zählt werden 
entscheidend 
kommission) 
ben werden, 
Einzelvertra 
scheiden, ob 
lässig oder 
sondern auch 
der Einzelve 
stimmte Zeit 
kann. 

chung zur Auflösung 
sverhältnisses zwi­
rankenkasse und ihren 
n wegen sChwerwiegen­
erstöße ist äußerst 
d in der Praxis 
zusehen. Die ent­
stimmung sollte klarer 
: Es sollten einige 
e Kündigungsgründe, 
chterhaltü.-ng eines 
tlnisses für den Kran­
ngsträger unzumutbar 
iv im Gesetz aufge-
Ferner soll der 

n Behörde (Schieds­
ie Möglichkeit gege­
ei Kündigungen eines 
es nicht nur zu ent­
die Kündigung zu­
icht zulässig ist, 
zu entscheiden, daß 
trag für eine be­
ausgesetzt werden 

Heilmittel s llen von den Apothekern 
nur dann auf Rechnung der Krankenver­
sicherungstr'ger abgegeben werden 
können, wenn auch die Bestimmungen 
der einschlä igen Rechtsvorschriften 
des Krankenv rsicherungsträgers 
(Satzung, Kr nkenordnung) eingehalten 
wurden. 

Anpassung de 
geltenden Be 
an jene in § 
Abs.4 KOVG,§ 
stellungsG u 

für das ASVG 
iChtigungsmöglichkeiten 
293 Abs.1 BAO, § 86 
19 Abs.3 Invalidenein­
d § 82 Abs.4 Heeresver-

sorgungsgese z. 

Diese Bestimm 
pflichtung de 
träger. ihre E 

I 
trennt nach b 
tengruppen (A 
zu erstellen. 

ng enthält die Ver-
Sozialversicherungs­

folgsrechnungen ge­
stimmten Versicher­
beiter, Angestellte) 

Dies bedeutet einen wesentlichen 
Verwaltungsau wand; die einschlä­
gigen Statist ken enthalten aber 
keine wesentl'chen Aussagen und 
sind für die raxis nicht von Be­
deutung. 
Ihre Rechtsgr ndlage sollte daher 
ersatzlos ges richen werden. 
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+) § 454 ASVG Der Präsident d s Hauptverbandes soll 
nicht nur - wie im Ministerialentwurf 
der 41. ASVG-No elle enthalten - die 
Möglichkeit hab n, in jenen Fällen 
unverzüglich ei zugreifen, in denen 
dem Hauptverban selbst ein Schaden 
droht oder ein orteil entgeht; der 
Präsident des Huptverbandes soll 
auch die Möglic keit haben, zugunsten 
eines Sozialver icherungsträgers auf 
ähnliche Weise asch zu handeln. 

9/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)60 von 73

www.parlament.gv.at



Zu § 94 ASVG (Kein Vorschlag im Entwurf) 

Gemäß § 23 Abs.2 des Bezügegesetzes, BGBl. Tr.273/1972, in der 

geltenden Fassung ist im Falle von Ansprüchen auf Bezüge nach Ab­

schnitt I dieses Bundesgesetzes sowie auf Bezüge von obersten Or­

ganen der Vollziehung, Bürgermeistern und Mitgliedern des Stadt­

senates von Städten mit eigenem Statut oder Mitgliedern von Or­

ganen der Gesetzgebung nach vergleichbaren landesgesetzlichen 

Regelungen § 94 ASVG, § 60 GSVG, § 56 BSVG, § 10 FSVG, § 26 NVG 

1972 und § 40a des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden. 

Diese Bestimmung ist ebenso wie die sozialversicherungsrecht­

lichen Regelungen des Wehrrechtsänderungsgesetzes anläßlich der 

Einführung der Zeitsoldaten nicht unmittelbar ollziehbar. Sie 

bedarf vielmehr der näheren Ausführung im ASVG (§ 94). 

Insbesondere ist klarzustellen, daß bei A wendung des 

§ 94 ASVG Bezüge im Sinne des § 23 Abs.2 des Bezügegesetzes als 

Erwerbseinkommen aus einer gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätig­

keit gelten und nach welchen Kriterien sie in . nsatz zu bringen 

sind. 
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Geltendes Recht 

§ 106 Abs.l lautet: 

(1) Die LeIstunren werden an den Ausprucbsberech­
n,ten, wenn dieser aber reschäftsuntähir oder ein beschrinkt re­
schäftstähicer UnmÜDdi,er Ist, an seinen Qsetzllchen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des § 361 Abs. Z dritter Sat:& Ist die Lel­
stune unmittelbar an den Antrapteller auszuzahlen. Mündice MIn­
derjährige und beschränkt Entmündigte sind nur tür Leistunren, 
die ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst 
empfangsberechtigt; für andere Leistuncen sind bel solchen Per­
sonen deren resetzUdio Vertreter emptanpberechtlr 

Begründung: 

Änderungsvorschlag; 

41. Novelle zum ASVG 
Entwurf: 12. September 1984 

§ 106 Abs.l hat zu lauten: 

. (1) Die Lelstunren werden an den Anspruchsberech­
tigten, wenn dieser aber ceschättsunfihlc oder ein besdirlinkt ce­
schittsfihiger Unmündleer Ist, an seinen gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des § 361 Abs. Z dritter Satz ist die LeI­
stung unmUteitiar an den Antrarsteller auszuzahlen. Mündlee MIn­
derjährige sind nur tür LeIstunren, 
die Ihnen aut Grund ihrer ei,enen Versicherung zustehen, selbst 
empfangsberechtigt; tür andere Lelstun,en sind bei solchen Per­
sonen deren cesetzUcho Vortreter emptanpberechUet. Bei 1) e.,... 
hinderten Personen ist das Sachwalterge~ 
setz zu berücksichtigen. 

Das Bundesgesetz vom 2.2.1983, BGB1.Nr. 136 über die Sachwalterschaftfar behinderte 
Personen hat die bisher geltende Entmündigungsordnung abgelöst. Der Begriff der" Entmündi­
gung" wurde von diesem Gesetz nicht übernommen; für Personen, die an einer psychischen Krankr 
heit leiden oder geistig behindert sind, ist vielmehr ab 1 .. Juli 1984 (Inkraftretenstermin) 
ein Sachwalter zu bestellen. 

Das ASVG soll an die neuen gese~z e angepa 
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Geltendes Recht 

§ 110 Abs.l lautet: 

- SadtUdte Abgabenlrelhelt 

1110. (1) Von der Entridttung der bundesredttudt geregelten 
IffentUdten Abgaben, der Bundesverwaltunpabgaben sowie der 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren sind - unbesdtadet des 
• 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972 und der Bestimmungen des Abs. 2 
- befreit: 

1. ..... 

2. Redttsgesdtifte, Rechtsurkunden, lonstll'e Sdtriften und die Im 
Verfahren vor den Geridtten. VerwaUunpbehörden. Eini&11Dgskom­
missionen, nad! sozlalversicherunpredttudten Vondtriften errich­
teten Kommissionen, Aussdtfissen und Scbledsge~dtten durdtge­
fihrten Amtshandlungen, wenn sie Redttsverhiltnisse betreffen. 
die begründet oder abgewickelt werden, 

a) In Durdtfilhrung der in diesem Bundesgesetz geregelten Veral­
dterungen zwisdten den Versidterungstrigern und dem Haupt-

- --, ... .,. 'lliU &l1.t;;UJt',&l:uerD, 

den Anspruchswerbern und AuspruchsberedtU&'len anl Lei­
stungen der Versicherung. den Vertragspartnern der Versiche­
rung sowie den Trägern der Sozialhilfe anderseits. 

b) von den VerSicherungsträgern und dem Hauptverband zur. Be­
schaffung, Sicherung, Instandhaltung oder Erneuerung von 
Liegenschaften. Räumen, Einrichtungsgegenständen und Gerät­
schaften, die der Erfüllung der Aufgaben der Versicherung 
dienen, soweit sie nicht ausschließlich oder überwiegend für die 
Anlage von Vermögensbestäntlen bestimmt s!nd; 

Änderungsvorschlag 

41. Novelle zum ASVG 
Entwurf: 3. September 1985 

§ 110 Abs.l hat zu lauten: 

SadtUdte Abgabenfrelhelt 

§ 110. (1) Von der Entriditung der bundesredttUdt I'eregelten 
IffentUdten Abgaben, der Bundesverwaltungsabgaben sowie der' 
Geridtts- und JWltlzverwaltungsgebihren sind - unbesdtadet des 
• 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972 und der Bestimmunl'en des AbI. 2 
- befreit: -

1. Redttsgesdtäfte, Redttsurkunden uncl sonstige Sdtriften sowie 
die Im Verfahren vor den Gerichten und Verwaltungs behörden 
durd!geführten Amtshandlungen, weun ale die Ubertrapng von 
Llegensdtaften, Räumen, Einrldttungsgegenständelljlnd Gerätsdtaf­
ten betreffen, die swlsdten den Versidterungstrigern (dem Haupt­
verband) untereinander vorgenommen wird, auch wen... diese 
Gegenstände nidtt ganz oder überwiegend der Erfüllung der Auf­
I'aben der Versidterunpträger dienen oder weD& sie die Durd!­
letzung von Ersaizansprüdten gegen den DIenstgeber (I 334) oder 
dritte Personen (I 335)- betreffen; , 

2. Redttsgesdtäfte. Redttsurkunden, sonstige Sdtrlften und die Im 
Verfahren vor den Gerichten, Verwaltungsbehörden; Einipngskom­
missionen, nad! sozialversldterungsretPtlichen Vorschriften errich­
teten Kommissionen, Ausschüssen und Scbledsgerichten durchge­
führten Amtshandlungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, 

a) in Durcbtflhrun&, der in diesem Bundesgesetz geregelten Versl­
dterungen zwischen den Versicherungsträgern und dem Haupt­
verband einerseits und den Versicherten. deren- Dienstgebern, 
den Ansprudtswerbern und Ansprnchsberedttiglen auf Lei­
stungen der Versicherung, den Vertragspartnern der Versiche­
rung sowie den Trägern der Sozialhilfp. anderseits. 

b) von den Versicherungsträgern und dem Hauptverband zur Be­
schaUune. Sicherung, Instandhaltung oder Erneuerung 

von beweglichen und 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern, die 
der Erf~1lung der AUfgaben der Versiche­
rung dienen, soweit sie nicht ausschließ­
lich oder überwiegend für die Anlage von 
Vermögensbeständen bestimmt sind; 
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3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonstigen Schriften, die 
zur Bildung der Verwaltungskörper der Versicherungsträger und 
des Hauptverbandes notwendig sind. _ 

4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die von den Versicherten 
bei der Inanspruchnahme der nach diesem Bundes,:esetz !"ehühren· 
deo I,eistun,;:en zu tragen sind. 

Begründung: 

- 2 -

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonstigen Schriften, die 
zur Bildung der Verwaltungskörper der Versicherungsträger und 
des Hauptverbandes notwendig sind. (BGBl. Nr. 3111973, Art. I 
Z.73 lit. e) - 1. Jänner 1974. 

4. KostenbeteiUgungen (Zuzahlungen), die von den Versicherten 
bel der Inanspruchnahme der nach -diesem Bundesgesetz gebühren­
den Leistungen zu tragen sind. 

Bei der Auslegung des § 110 Abs.l Z.2 lit.b ASVG kam es in den vergangenen Jahren immer 
wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Sozial versicherungsträgern und Finanzbehörden über die 
Auswirkungen dieser Bestimmung hinsichtlich der Versicherungs- und Feuerschutzsteuerpflicht der So­
zialversicherungsträger. Die Finanzbehörden standen auf dem Standpunkt, daß so bedeutsame Versiche­
rungsverträge, wie sie in den Sparten Kassenbotenberaubung, Isotopen- oder Atomhaftpflicht und Kfz~ 
Haftpflicht abgeschlossen werden, nicht der aus § 110 ASVG erfließenden Steuerbefreiung unterliegen. 
Schon aus den erläuternden Bemerkungen zur Stammfassung des ASVG ist aber der Gedanke zu entnehmen, 
daß die Sozialversicherungsträger in einem möglichst weiten Rahmen von Steuern und Gebühren befreit 
sein sollten. 

Da die geltende Rechtslage diesen Gedanken (insbesondere wegen der seit 1955 erfolgten tech­
nischen Entwicklung - Isotopenhaftpflicht für Rauchmelder in Verwaltungsgebäudenl) nicht deutlich ge­
nug zum Ausdruck bringt, sollte der entsprechende Gesetzestext klarer ge faßt werden. 
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/."0. 
3 41. Novelle zum ASVG 

Entwurf: 28. Juni 1985 

Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

... l i,3 Abs.1 Z.3 lautet: 

3. ~o\;ml:e der Verliicherte auf Grund ge6etzllcher oder vertrag­
Iit:hn Ueslimmunl:en Anlil)rucl! auf Weiterleistung von mehr als 
50 \'. 11. der vullen Geld- und Sachbe:tüge (§ 49 AbI;, 1) vur dem Ein­
trUt der ArbelhiunfllblgkeU hati bebh:ht ein Anliprucll aul Welter­
"'blunl: VUII 50 v, 11. dleber Uezüge •• 0 ruM dal! Krankengeld zur 
lI .. lIle; 

a~(rÜndung: 

§ 143 Abs.1 Z.3 hat zu lauten: 

3. solange der Versicherte aus dem Dienst(Lehr)ver­

hältnis Anspruch auf Enteelt (§ 49 Abs.1) in der Höhe 

von mehr als 50 v.H. der vollen Geld- und Sachbezü~e 

vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat; besteht 

eln Anspruch auf Entgelt in der Höhe von 50 v.H. die­

ser Bezüge, so ruht das Krankengeld zur Hälfte; wenn 

die Bezüge auf Grund gesetzlicher oder kollektivver­

traglicher Regelungen nach dem Eintritt der Arbeitsun­

fähigkeit e~höht werden, gelten die erhöhten Bezüge als 

VergleiChsmaßstab. 

UuS Oberlandesgericht Wien hat mit Urteil vom 21. November 1980, Zl. 35 R 176/80, und neuerdings mit Urteil 

vorn 21. Jänner 1985, Zl. 35 R 330/84, entschieden, daß während des Krankenstandes anfallende Provisionen fÜr 

G~schäfte, die ein Provisionsvertre~er vor Eintritt seines Krankenstandes tätigte, bei der Beurteilung, in­

~ieweit ein Ruhen des Krankengeldes eintritt, nicht zu berücksichtigen sind; es handle sich bei diesen Pro­

Weiterleistung von Bezügen im Sinne des § 143 Abs.1 Z.3 ASVG. 

~i0se Auslegung läuft darauf hinaus, daß nur solche Bezüge, die auf speziellen Bestimmungen über die Fort­

~uhlung von Entgelt im Erkrankungsfall gegründet sind, ein Ruhen des Krankengeldanspruches zur Folge hätten. 

Diese Konsequenz erscheint sachlich nicht gerechtfertigt, weil das Krankengeld die Funktion hat, einen teil­

~eisen Ersatz für den durch die Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit eintretenden Einkommensverlust zu bieten. 

~ 143 Aus.l Z.3 ASVG soll daher dahingehend abgeändert werden, daß jedes Entgelt, das während des Zeitraumes 

cliier Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit aus dem Dienstverhältnis gebührt, das Ruhen des Anspruches auf 

~ruljkengeld bewirkt, sofern das Entgelt 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt der Arbeits-

,.J j J' id I i L k l' i 1. Ü 1.J e l' 5 t e i g t. • 
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Geltendes Recht 

§ 162 Abs.) und ~ lauten: 

(1) Ilas WodlenceltJ rebDhrt den nad. D tAb,. 3 elen Ulenllnth­
Illern GlelrJlllcsldllen unll den nach I R Ahs. I Z. t 1It. a bl!J e lell­
versldlerlen l'crsonen In Iler lIöhe du tlllllldlen ItrllnlltllC"eltlu. 
."dercn welblldlen Versldu!rten In Iler Jliihe lIes 1\11' lIen I(IIlender­
IRI enllallellden Tellu du llurdlsdlnlttllchtn In elen lelden 13 Wo­
~Icn (hel Versh:herten, deren Arbdlsvudh:n,' I1l1ch I(llltlllle;m;.;;: 
1l:!L.!!!.!!!u!en otl~r abs:tredlllel wlrtl, 111 den le!'-'cn drei ICl11ender­
.!IIullalcn} (ebiihrcllflell ArheHsvenllensles. vermhulerl 11111 die le­
Iich,lIdiell AhzUge: litt RU' diesen Zeitraum enUl\lIellllen Sonller­
!"hlllll!!en sind nach Maßc.:IIle des AllS. 4 zU herildukhlleclI : Ud 
Versicherlen, dcren Lehrverhällllis wflhreml des eenannten Zeit­
raumes rcendcl hat, h!.. wenn es 'ilr die "ersldlerle glillsllG"tr Ist, 
Ilir die Ermll 11 11 nll" der Höhe lies Worhellceldes tier t\rbells\'erdlenst 
1111 letzten UellramellraulIl, "ermhttlerl 11/11 IHe gesetztlehen I\b-

.!: !!n,L.l! er 111) Z117.le h e n.Fa \I e n 111 lIen rIi r die Ermill!.uJ1JLdJ:.LdJtr.clJ­
Sdlllllllldlen A rbellsvertllenslu ma/lscbenden Zeitraum' 

a) Zelten der Im § 11 Ahs. 3 hezclcllntltn Art oder 

~LJ:eI~ w:ihrelll' Itutr die Versicherte In'olge ICrallkhell olter 
){urZllrbell nicht das "olle J~,,":ell he1.os!:!!jm!, 

51L111dJU:IL!U~1t!1 bei der Filllllllli!1lc des durchsrhnU.lllr.hClI 
ft. rhcilsyenllellsles auller n etrac:ht, t.lcllILULtltm UlaßgcLtcrulJ:.JL 
Zeilraum Ilur Zellen .ler In IU. 1\ oller h bezeIchneten Art vor, so 
\'crHill&erl 51<'11 der 1IIö1l1gcbende ZellrallOl UIII diese Zellen; dl~e 
Zeilen hleihen bel der UI!rCChnll/ll! lIes dlln:hschnlltllehen Arhdls­

Y..CUllclI5lcLnußcL.IlclradlL 

4~·t'i(!). Novelle zum ASVG 
Entwurf: 22. Juli 1903 

Änderungsvorschlag 

§ 1 62 Ab s . 3 und I, hab e n z u 1 au t e n : 

(3) Das Wochengeld gebührt den nach §.~ Abs.3 den 

Dienstnehmern Gleichgestellten und den nacl\ § 0 Abs.l 

Z.l, lit.a bis c teilversicherten Personen in der lIöhe 

des tiiglichen Krankengeldes. Anderen weiblichen Versi­

cherten gebührt das Wochengeld in der lIöhe des auf den 

Kalendertag entfallenden 'l'eiles des durchschili ttlichen 

in 4en letzten zehn Monaten vor Eintritt des Versiche­

rungsfalles gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert 

um die gesetzlic~en Abzüge, wobei Zeiten~ in denen kei-

ne Pfliclltversicherung bestanden hatte bzw. in denen die 

Versicherte kein Einkommen erzielt hat, in den vorgenann­

ten Zeitraum einzubeziehen sind. Dei Versicher_ten, die 

in!lerhalb VOll zehn Monaten vor Eintritt des Versicherun~ 

falles nach Absolvierung einer Schul- oder Derufsausbil­

dung ein Deschiiftigungsverhiiltnis begonnen haben, sind rür 

die Berechnung des Wochengeldes die Zeitriiume bis zum De­

ginn des Beschiiftig!!!!gfl~~rhiiltllisses aus der zehnmon~tißen 

Frist auszuscheiden. Dei Versicherten t deren 'Lehrverhiilt­

nis wiihrend des genannten Zeitraumes geendet hat, sind, 

wenn es für die Versicherte günstiger ist, für die Ermitt-

1 u n g der /I ö h e des Wo c h eng eId e S ,d i e Z e i t r ii u m e cl e s L ehr ver -

hiiltnisses aus der zehnmonatigen l~rist (luszuscheiden. Uei 

Versicherten, die wAhrend des zehnmonatigen Zeitraumes 

Kurzarbeit geleistet haben, ist fUr diese Zeiträume der 

KUl'zarbeit jelles Arbeitseinkommen der Berechnung des \-10-

chengeldes zugrunde zu legen, das hei voller ArbeitsleistunJ 

" .,. h ii h r t- h 1I t t- .,. _ 
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Geltendes Recht 

0) lHe RU' die letzten' IJ \VI/dien bz\V. auf die lelzlen drei Itl\len· 
,Icrllllllllile elllfnllcllilen SOlldeu,ahlllllgell 51nd hcl Iier HemculI", 
du \\'odll~lIgc\dCll In ,leI' \'Velse zu berlldlSldlUgen. daß der lIadl 
Abs. :I erllliltelte Nelto-Arheltsverdlellst 11111 einen cllll'di IHo Snl­
Zlllll: du Vcrsldlerllllt:5lriicel's III1/femel" festzusclzendell Illlllflcrl­
sah crhiiht wird; deI' lIunderts;ltz Im 1111 clllhclllidl oder gesondert 
fiir III:slillllllle GrllllllclI yon Verslehcrten IInler Hedi\chillahmc 11111 

,1,:11 Bllrdischlllltswert der SOllllcrlahlnncen 'c~lgcseht wcnlcn. 
Wutlcn Jctlodl die SOllllerznhlllllCcU. ant Grund einer FestsetzlIn, 
ccm:ill § 5·1 Ah~. 2 mit einem c\nhcltlldicil Jhultlerlsntz der Illlee­
melnc" lIeitnll:sgnllldlllge tier Ueredlllllntr dcs SondcrbellrnJ;ClJ zu­
grlllllie cde!:t. 50 Isl der Netlo-Arbeltsverdlellsl nlll ,Ien cleldlcll 
1I1111r1el'ls;Ih 211 erhöhcn. der der JlcrcchnllnC' des SOllllcrbellrllC'cs 
~lIl:l'lIl1de cclegt wordclI J51. 

Beßrlind~ 

- 2 -

Änderungsvorschlag 

(~) Die auf die letzten zehn Monate entfallenden 90n­

derzahlungen sind bei der Demessung des Wochengeldes In 

der Weise zu berücksichtigen, daß der nach Abs.) ermit­

telte Netto-Arbeitsverdienst um einen durch die Satzung 

des Versicherungsträgers allgemein festzusetzenden Hun­

dertsatz erhöht wird; der Hundertsatz kann 

Durch die Verlängerung des "Demessungszeitraumes" auf zehn Monate vird der Umstand berUcksichtigt, daß 

Schwangere in den Monaten vor der Entbindung nicht zur gewohnten Arbeitsleistung heranp;ezor:;en werden k(ln­

nen bzw. dÜrren (z.D. keine Uberstunden). Dies wirkt sich in der Verringerung der Demessungsgrundlage 

rÜr das Wochengeld aus. Durcl, die Verlängerung des Zeitraumes auf zehn Monate soll das Niveau dieser De­

messungsgrundlage gehoben werden. 

Andererseits soll eine mißbriuchliche Inanspruchnahme des Wochengeldes (Scheinanmeldungen; unverhältnis­

müßige Erhöllung des Entgeltes knapp vor der Geburt) dureil die vorliegende Regelung erschwert werden. 

Um soziale Ilärten zu vermeiden, waren Sonderregelungen für Lehrlinge, Schulabgänger und Kurzarbeiterinnen 

erforderlich. 
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r 

Geltendes Recht 

~ 166 Abs.1 Z.2 lautet: 

2. ,0llull:e die Venlcberte aul GruDd Xt5dzllcber oder vertue. 
lieher Untinupungen Anipruch aul f'ortbczug von mehr uls 50 w. 11. 
der vulle .. Geld- ulld Sllcblu:zÜet (0 49 Abi. I) hat; be~teht ein An. 
~1·rucJl aul \\'eilerlcis~un, VOll 50 V. 11. dieser ßczüKe, 50 ruht das 
WocJlenl:dd zur Hällle. Ii U3 Abs. 5 lilt tnbprecbend; 

Begründung: 

,<'-" 
! .) 

41. Novelle zum ASVG 
Entwurf: 28. Juni 1985 

Änderungsvorschlag 

§ 166 Abs.1 Z.2 hat zu lauten: 

2, solange die Versicherte aus dem Dienst(Lehr)ver­

hältnis Anspruch auf Entgelt (§ 49 Abs.1) in der Höhe 

von mehr als. 50 v.H. der vollen Geld- und Sachbezüge 

hat; besteht ein Anspruch auf Entgelt in der Höhe von 

50 v.H. dieser Bezüge, so ruht das Wochengeld zur Hälfte 

wenn die Bezüge auf Grund gesetzlicher oder k011ektiv­

vertrag1i?her Regelungen nach dem Eintritt der Arbeits­

unfähigkeit erhöht werden, gelten die erhöhten Bezüge 

als Vergleichsmaßstab; § 143 Abs.5 gilt entsprechend; 

uas Ruhen des Wochengeldanspruches wegen eines Entgeltanspruches soll in analoger Weise geregelt werden wie 

uas Ruhen des Krankengeldanspruches (siehe die Begründung zum Änderungsvorschlag betreffend § 143 Abs.1 Z.3 

ASVG). 
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Zu § 276 Abs.3 (kein Vorschlag vorhanden) 

Die mit der 40. Novelle zum ASVG erfolgte N uregelung des 

§ 236 leg.cit. kann in der knappschaftlichen Pen ionsversicherung 

dazu führen, daß Versicherte, die bereits den Kn ppschaftssold 

beziehen oder deren Anspruch auf Knappschaftssol wegen e~ner 

Leistung aus dem Versicherungsfall der gemindert n Arbeitsfähig-

keit ruht, bei Erreichung des Anfallsalters für 

alterspension gema § 276 Abs.3 leg.cit. mangels 

ie Knappschafts­

rfüllung der 

Wartezeit für den Knappschaftssold (zum Knappsch ftsalterspensions­

Stichtag sind im Rahmenzeitraum weniger als 240 nappschaftliche 

Versicherungsmonate bzw. weniger als 120 wesentl ch bergmännische 

oder gleichgestellte Monate vorhanden) keinen An pruch auf diese 

Leistung haben. 

Diese sicherlich nicht beabsichtigte Auswir ung könnte durch 

folgende textliche Änderung vermieden werden: 

"§ 276 . (3) Anspruch auf Knappschaftsaltersp nsion hat ferner 

ein männlicher Versicherter nach Vollendung des O. Lebensjahres, 

wenn die Wartezeit für den Knappschaftssold lt ist, wenn be­

reits Knappschaftssold bezogen wird oder der Ans ruch auf Knapp­

schaftssold ruht .... " 
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Zu §§ 281 und 288 (kein Vorschlag vorhanden) 

Die Versicherungsanstalt des österreichisch n Bergbaues nimmt 

die Regierungsvorlage zum Anlaß, um für ihren Ber ich wiederholt 

vorgebrachte textliche Änderungen zu reklamieren. Die 40. Novelle 

zum ASVG hat durch die KlarsteIlung, daß bei der Berechnung des 

für wesentlich bergmännische oder gleichgestellt Tätigkeiten ge­

bührenden Leistungszuschlages gem. § 284 Abs.5 u d § 285 Abs.5 

für je 12 Monate, in denen derartige zuschlagsbe echtigte Arbeiten 

verrichtet worden sind, der Leistungszuschlag zuzusprechen ist, die 

traditionelle Anstaltspraxis bestätigt. Die sein rzeitige Stellung­

nahme der Anstalt beinhaltete aber auch eine er orderliche Änderung 

in den §§ 281 Abs.1 und 288 Abs.1. Der damaligen Anre~un~ wurde I 
nicht entsprochen. Aus Gründen der verbalen Übe einstimmung, aber 

auch zur Legalisierung der jahrzehntelangen Anstaltspraxis wird 

abermals vorgeschlagen, im § 281 Abs.1 die Worte " .... ein volles 

Jahr .... " durch die Worte " zwölf Monate .... " und die 

, 

Worte " .... dieses Jahres .. " durch die Worte··"d·eser zwölf Monate ... ·" 

und im § 288 Abs. 1 die Worte " jedes volle ahr •... " durch die 

Worte 'I •••• zwölf Monate .... " zu ersetzen. Dam't würde auch in 

diesem Bereich der Tatsache, daß im Leistungsre ht der Pensionsver­

sicherung der Versicherungsmonat schlechthin di Einheit für die 

Leistungsfeststellung darstellt, Rechnung getra 
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Geltendes Recht 

§ 350 ASVG lautet: 

(1) Heilmittel (§ 136) dürfen von den öffentlichen Apotheken 
(ärztlichen Hausapotheken) für Rechnung der Träger der Kranken­
versicherung nur abgegeben werden. wenn sie von eirHND mit dem 
Träger der Krankenversichreung in einem Vertragsverhältnis 
stebenden Arzt verschrieben werden und nach den vom Hauptver­
band erlassenen Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise 
(§ 31 Abs. 3 Z. 11) zur freien Verschreibung zugelassen oder aber 

_ soweit eine chet- oder kontrollärztliche Bewillignng in diesen 
Richtlinien vorgesehen ist - vom Cbt{- oder Kontrollarzt bewilll&1 
1Ilnd. 

(2) Verschreibungen von 'Ileilmitteln' durch Wahlärzte (§ 131 
Aba. 1) sind. wenn die Anipmchsberechtigung gegeben und' die 
Verordnung nach den Richtlinien über die ökonomische Verschreib­
weise zugelassen ist. im Falle der Bestitignn. durch den Versiche­
rungsträger den von den Vertrag;iärzten ausgestellten- Rezepten 
,leichzustellen. 

41. Novelle zum ASVG 

Entwurf: 12. September 1984 

Änderungsvorschlag 

§ 150 ASVG hat zu lauten; 

(1) Heilmittel (11.36) dürfen von den Iffenllimen Apotheken 
(ärztlimen Hausapotheken) für Redmung der Träger der Kranken­
versimeAlng nur abgegeben werden. wenn sie von einem mit dem 
Träger der Krankenversichreung in einem Vertragsverhältnis 
stebenden Arzt verschrieben werden und nach den vom Ilauptver­
bamJ trJ,a.ss.eDf'.!! ]!iclttlinien. über die. ökonomische Verschreibweise , 

sowie dem Heilm:j.tte'lyerze'ichn:i:s (-§31 Abs.,3 , 
Z.ll) ohne chef- oder: kontrollärztlicheBe.-Y 
willigung abgege~en ~erdeh können oder wenn 
die Abgabe Von Chef-oder Kontrollarzt be~ 
willi t ist und wenn ferner alle Bestimmun en 
der Satzun und Krankenordnun des zuständi en 
~rankenversicherUtigsträgers, welche die Ab~ 
gabe und Übernahme von Heilmitteln regeln ej.'n-
gehalten werden. . . 

Abs.2 unverändert. 

Begründung: enthält Folgeänderungen zur Änderung des § 31 Abs.3 Z.ll ASVG 

(Erläuterungen siehe dort) und gleichzeitfg eine RecbtsgrunoIage 
UDI--, - ikamente nur dann 

von den Krankenversicherungsträgern bezahlt werden müssen, wenn bei ihrer Abgabe in der Apotheke 
die Bestimmungen des Krankenversicherungsträgers (z.B. Empfangsbestätigung auf dem Rezept) einge-

halten wurden. 
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Bereits jetzt sind in der Bundesabgabenordnung (§ 293 Abs.1),im Kriegsopferversorgunßsgesetz 

(§ 86 Abs.4), im Invalideneinstellungsgesetz (§ 19 Abs.3) Bestimmungen enthalten, die es den 

vollziehenden Behörden möglich machen, Fehler, die durch den Einsatz von EDV-Anlagen entst~nden 

sind, ohne großen Aufwand zu berichtigen. 

Der neue Satz soll klarstellen, daß fehlerhafte EDV~Bescheide,die durch technische Mängel, 

durch Fehler in der Datenbringung, in der Übertragung oder im Verarbeitungsprogramm zustande 

gekommen sind, auf rechtlich einwandfreier Grundlage berichtigt werden können. 
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Geltendes Recht 

§ 357 ASVG lautet: 

Anwendung des Allgemeinen Verwallungsverfahrcnsgesetzes 

§ 357. (1) Für das Verfahren vor den Versicherungsträgern in Lei· 
litungssachen und in Verwaltungssachen gellen entsprechend die 
nachstehenden Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes 1950, BGBL Nr. 172: § 6 über die Wahrnehmung 
der Zuständigkeit mit der Maßgabe, daß § 361 Abs. 4 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes unberuhrt bleibt, § 7 über 
die Befangenheit von Verwaltungsorganen, § 8 über Beteiligte, 
Parteien, § 9 über Rechts- und lIandlungsfähigkeit, §§ 10 bis 12 
über Vertreter, §§ 13 bis 17 über Anbringen, Uechtshelchrung, Nie­
derschriften, Aktenvermerke und AIdeneinsicht, § 18 Abs. 1, 2 und 4 
über Erlcdigungen, §§ 21 und 22 über Zustellungen, §§ 32 und 33 
über Fristen, § 38 über die Beurteilung von Vorfragen, §§ 58, 59 
bis 61 und § 62 Abs. 4 über Inhalt und Form der Bescheide, §§ 69 
und 70 über Wiederaufnahme des Verfahrens, §§ 71 und 72 über 
\\'h-dereinsetzung in deI' vorigen Stand. 

(2) D:e in Abs. 1 angeführte Bestimmung des § 18 Abs. 4 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 ist mit der Maß­

abe anzuwenden, daß Ausfertigungen, die mittels elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen hergesteJlt wer 
schrift noch einer Beglaubigung bedürfen. 

..•. 

41. Novelle zum A$VG 
Entwurf September 1985 

Änderungsvorschlag 

§ 357 ASVG hat z~lauten: 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

§ 357. (1) Für das Verfahren vor den Versicherungsträgern in Lei­
stungssachen und in Verwaltungssachen gellen entsprechend die 
nachstehenden Bestimmungen des Allgemeinen Ven\'altungsver­
fahrensgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172: § 6 über die Wahrnehmung 
der Zuständigkeit mit der Maßgabe, daß § 361 Abs. 4 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes unberührt bleibt, § 7 über 
die Befangenheit von Verwaltungsorganen, § 8 über Beteiligte, 
Parteien, § 9 über Rechts- und lIandlungsfähigkeit, §§ 10 bis 12 
über Vertreter, §§ 13 bis 17 über Anbringen, Rechtsbelehrung, Nie­
derschriften, Aktenvermerlle und Akteneinsicht, § 18 Abs. 1, 2 und 4 
über Erledigungen, §§ 21 und 22 über Zustellungen, §§ 32 und 33 
über Fristen, § 38 über die Beurteilung von Vorfragen, §§ 58, 59 
bis 61 und § 62 Abs. 4 über Inhalt und Form der Bescheide, §§ 69 
und 70 über \Viederaufuahme des Verfahrens, §§ 71 und 72 über 
\'Vicdereinsetzung in den vorigen Stand. 

(2) Die in Abs. 1 angeführte Bestimmung des § 18 Abs. 4 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 ist mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß Ausfertigungen, die mittels elektronischer 

a(enveraroeilungsanlagen IlergesleTIt werden, weller einer Unter­
schrift noch einer Beglaubigung bedürfen. U . ht· k . t . . . . " nr1C 19 e1 en 
in Bescheide~ welche ihre Ursache in der 
fehlerhaften Anwendung elektrQn~scher 
Datenverarbeitungsanlagen haben, gelten als 
Schreib- oder Rechenfehler im Sinne des 
§ 62 Abs.4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes 1950. 
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